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1 Einleitung
1.1 Ausgangslage und Auftrag der Studie

Die Soloselbststandigkeit ist aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr hinwegzudenken. Ob als
Quelle flr technologische und soziale Innovation oder als Dienstleistung, um zentralen Be-
dirfnissen und Anliegen der Bevdlkerung nachzukommen oder unternehmensbezogene und
produktbegleitende Anliegen anderer Unternehmen zu erfiillen. Einzelunternehmer:innen
tragen mit ihren Leistungen in vielerlei Hinsicht zur Deckung von Bediirfnissen in der Gesell-
schaft bei, bringen Vielfalt in den Markt und verkdrpern Unternehmer:innengeist. Gleichzei-
tig wird durch Selbststandigkeit den Menschen ermdoglicht, ihre eigenen Ziele und Visionen
zu verfolgen und ihre Leidenschaft, ein Unternehmen selbststandig zu fihren, zu verwirkli-
chen. Dies kann zu einem erfillten und zufriedenen Leben fiihren. Der steigende Wunsch in
der Gesellschaft als Selbststandige/r erwerbstatig zu sein, ist Ausdruck einer sich verandern-
den Arbeitskultur, in der immer mehr Menschen nach Flexibilitat und Autonomie in ihrer be-
ruflichen Laufbahn suchen. Es ist nicht verwunderlich, dass sich 82% aller Arbeitnehmer:in-
nen im Laufe ihres Berufslebens dartiber nachdenken sich selbststandig zu machen (Softgar-
den 2023).

Die wachsende Bedeutung von Soloselbststandigkeit ldsst sich auch in Zahlen ausdriicken.
Der Anteil an allen Erwerbstéatigen, die in der Schweiz als Einzelunternehmer:innen ohne
Mitarbeitende tatig sind und zu denen je nach Definition auch Freiberufler und Freelancer
gezahlt werden, liegt derzeit bei 13%. In Basel hat Soloselbststandigkeit ebenfalls Konjunktur.
8.423 Unternehmen sind als Einzelunternehmen registriert. Dies sind 58% der 14.525 hiesi-
gen Kleinunternehmen (Quelle: Statistisches Amt BS, Erhebungsjahr 2019).

Auch international sind Selbststandigkeit und Soloselbststandigkeit von grosser Wichtigkeit.
Der EU-Durchschnitt des Anteils der gemeldeten Selbststandigen an allen Erwerbstatigen
liegt bei 14% (Quelle: Eurostat 2019). Bei teilweise grossen Schwankungen innerhalb der EU
kdnnen bereits mehr als zwei Drittel aller Selbststandigen zu den Soloselbststandigen gezahlt
werden (Schulze Buschoff et al. 2017). Im Nachbarland Deutschland betragt der Anteil der
Soloselbststandigen an allen Selbststandigen 52% (Institut Arbeit und Qualifikation der Uni-
versitat Duisburg-Essen 2023, Erhebungsjahr: 2019).

Trotz ihrer wachsenden Wichtigkeit hat Soloselbststandigkeit auch Schattenseiten, und die
erhohte Armutsquote bei Soloselbststandigen bildet einen Risikomoment flr Personen ab,
die als Einzelunternehmer:innen erwerbstatig sind. Das Bundesamt flr Statistik fihrt die
Selbststandigerwerbenden als besondere Gruppe auf, deren Armutsrisiko trotz Erwerbstatig-
keit erhoht ist. Im Jahr 2021 waren unter den Selbststandigen 8.5% von Armut betroffen,
wahrend der Anteil bei den Angestellten 4.1% betrug (BFS 2021).

Soloselbststandigkeit gehort zu den atypischen Beschaftigungsformen, die weniger am Sys-
tem sozialer Sicherheit partizipieren. Soloselbststandige kdnnen nicht in die Arbeitslosenver-
sicherung einzahlen. Sie sind damit auch nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert. Zudem gibt
es keine Pflicht, sich gegen Arbeitsunfahigkeit wegen Krankheit oder infolge eines Unfalls zu
versichern. Hinzu kommen weitere Aspekte wie Verschuldung, etwa aufgrund hoher Investi-
tionskosten und geringer Gewinne bei gleichzeitig hohen laufenden Kosten (z.B. flir Material,
Raummiete), die auch mit einer Riickzahlung bereits bestehender Kredite und anderen Riick-
zahlungspflichten zusammenhangen kdnnen. Schnell kann die Verschuldungssituation des
Unternehmens den gesamten Haushalt erfassen, in dem der/die Einzelunternehmer:in lebt.



Und auch die Altersarmut, die mit der bestehenden Altersvorsorge- und Vorbezugspraxis von
Pensionsgeldern, die tiber ein friiheres Angestelltenverhaltnis erworben wurden, zusam-
menhangt, ist fir einen Teil der Soloselbststiandigen Realitat.

Soloselbststandigkeit ist nicht nur ein freiwilliger Schritt, um zu sich zu verwirklichen und
wohlhabend zu werden, sondern auch eine Strategie, um sich vom Sozialstaat zu |6sen und
wirtschaftlich zu Gberleben. Zwar fehlen Zahlen fiir die Schweiz, aber ein nicht unerheblicher
Anteil aller Unternehmensgriinder:innen war vor Griindung des Unternehmens arbeitslos.
Fiir Deutschland wird dieser Anteil mit 20% beziffert (Schulze Buschoff et al. 2017).

Ein Anstoss zur vorliegenden Studie resultiert aus den Erfahrungen mit der Corona-Pande-
mie und den Massnahmen, die zur Bewaltigung der mit der Corona-Pandemie in Zusammen-
hang stehenden wirtschaftlichen Krise getroffen wurden. Neben Unterstiitzungsmassnah-
men des Bundes, wie etwa Kurzarbeit sowie die Bereitstellung zusatzlicher Gelder fiir Selbst-
standigerwerbende Uber die Erwerbsersatzordnung, gab es in der Schweiz auch Unterstit-
zung auf kommunaler und kantonaler Ebene, etwa durch Stiftungen und Verbdnde. In Basel
unterstiitzte die Gewerbestiftung Basler Kleinunternehmen die ansdssigen Selbststandigen.
Der damals eingerichtete Solidaritatsfonds sprach 199 Soforthilfen a 4.000 CHF an Unterneh-
men gut. 100 der 199 unterstiitzten Unternehmer:innen waren Soloselbststandige. Die Tat-
sache, dass mit Beginn der Ausschreibung binnen eines Tages 820 Gesuche eingingen,
wodurch der Fonds aufgebraucht war, hat den Gewerbeverband zusatzlich dazu bewegt, der
wirtschaftlichen und sozialen Situation von Kleinunternehmen und insbesondere Betrieben
ohne Angestellte in Basel, die in wirtschaftlicher Not sind, nachzugehen.

Vor diesem Hintergrund hat der Gewerbeverband Basel-Stadt die Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) beauftragt, das Thema der Soloselbststandigkeit zu vertiefen und Herausfor-
derungen und Perspektiven zu benennen. Da die geplante Auseinandersetzung mit der So-
loselbststandigkeit in Basel insbesondere die Armutsrisiken vertieft, haben sich die FHNW
und der Gewerbeverband im Dezember 2022 an die Christoph Merian Stiftung (CMS) ge-
wandt, die die Studie finanziell und fachlich mitunterstiitzt hat.

1.2. Gliederung des Berichts

Zu Beginn (Kapitel zwei) wird auf den Forschungsstand zu Soloselbststandigkeit eingegangen
und dabei die aktuell in Fachkreisen diskutierten Themen skizziert (Kapitel 2).

Im dritten Kapitel wird der Umfang und die Zusammensetzung Soloselbststandiger in Basel
und der Schweiz beschrieben, soweit dies durch die bestehenden Daten moglich ist.

Im vierten Kapitel wird auf die Soloselbststandigkeit vertieft eingegangen. Fiinf Personen be-
richten Uiber ihre Selbststandigkeit, insbesondere darliber wie sie dazu gekommen sind, wel-
che Herausforderungen sie im Alltag erleben, wie sie die Corona-Pandemie erlebt und be-
waltigt haben und wie Soloselbststandige besser unterstltzt werden kénnen.

Das flinfte Kapitel behandelt die Soloselbststdandigkeit im Kontext staatlicher und nicht staat-
licher Akteure. Neben Dokumentenanalysen werden fiir diesen Zweck Interviews durchge-
flihrt. Mit Vertreter:innen der Ausgleichskasse, dem Amt fir Arbeitslosenversicherung, der
Sozialhilfe und der Schuldenberatung werden vier Institutionen einbezogen, die zu sehr un-
terschiedlichen Zeitpunkten, d.h. bei Griindung, (Weiter-)Fihrung und Aufgabe des Unter-
nehmens mit Soloselbststandigen in Kontakt kommen.



Abschliessend werden im Fazit die Erkenntnisse zusammengefasst und Perspektiven fiir So-
loselbststandige, die sich in prekaren Erwerbssituationen befinden, reflektiert. Die Vor-
schlage strukturieren sich entlang praventiver und problemlésender Aspekte.



2 Forschungsstand und sozialpolitischer Diskussionsstand zur So-
loselbststandigkeit

2.1 Erwerbsarbeit, Beschaftigungsverhaltnisse und Selbststandigkeit im Wandel

2.1.1 Bedeutungszunahme des Dienstleistungssektors

Der Arbeitsmarkt und die Berufsfelder, in denen Menschen erwerbstatig sind, sind im Wan-
del begriffen. Dies betrifft auch diejenigen, die in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
arbeiten, in ihrer Arbeit unabhangig sind und das wirtschaftliche Risiko selbst tragen und
dadurch gemdss der Definition des Eidgendssischen Departement fir Wirtschaft, Bildung
und Forschung (WBF) als Soloselbststandige bezeichnet werden (WBF 2023).

In den letzten Jahrzehnten hat es in vielen europdischen Landern eine Ausweitung der Be-
schaftigungsfelder gegeben in denen selbststandig Erwerbstatige als Einzelunternehmer:in-
nen arbeiten. Die Zunahme an Kleinst-Unternehmen kann zu einem wesentlichen Teil durch
den Strukturwandel am Arbeitsmarkt und der Bedeutungszunahme des Dienstleistungssek-
tors erklart werden. Dienstleistungen passen sich stark den zunehmend ausdifferenzierten
Bedirfnissen der Gesellschaft und Bedarfen der Wirtschaft an. Diese Vielfalt der Dienstleis-
tungen bietet vielen Menschen die Chance, mit spezifischen Fahigkeiten als Selbststandige
tatig zu sein.

Der Arbeitsmarkt hat sich dahingehend gewandelt, dass in der Industrie aber auch im Han-
del zunehmend Unternehmensteile und Funktionsbereiche ausgegliedert wurden, die dann
von Kleinstunternehmen als Dienstleistung angeboten und Gbernommen werden. Die Tatig-
keiten reichen hier von Putzdiensten bis Unternehmensberatungen und Softwarespezia-
list:innen. In Kombination mit technologischen Veranderungen (Stichwort: Computerzeital-
ter und Digitalisierung) haben sich neue Berufe etabliert, die sachbezogene Dienstleistungen
flr andere Unternehmen oder Personen anbieten.

Die Einstiegshiirden fir Selbststandige im Dienstleistungssektor sind niedriger als sie im pro-
duzierenden Gewerbe oder im Handel der Fall sind. Viele Dienstleistende benétigen lediglich
einen Computer, ein Telefon und ihre Fachkenntnisse, um mit ihrer Tatigkeit zu starten. Dies

erleichtert den Ubergang in die Selbststindigkeit.

Hinzu kommt der Trend zu organisatorischer Dezentralisierung, welcher zu mehr selbststan-
digem Arbeiten innerhalb eines Betriebes gefiihrt und die Auslagerung von Funktionsberei-
chen beférdert hat.

2.1.2 Bedeutungsriickgang des Normalarbeitsverhaltnisses

Eine Reihe von Arbeitsmarktforschenden weist auf die Zunahme flexibler Arbeitsverhaltnisse
hin und diagnostiziert gleichzeitig, dass das Normalarbeitsverhaltnis, welches eine Vollzeitta-
tigkeit im Rahmen eines unbefristeten Vertrages im Angestelltenverhaltnis bedeutet, ero-
diert (Otto et al. 2010). Das Normalarbeitsverhaltnis ist auch fiir Selbststandigkeit bedeut-
sam, weil die sozialen Sicherungssysteme (Arbeitslosen-, Gesundheits- und Rentenversiche-
rung) auf diesem «Normalfall» basieren und (Solo-)Selbststandigkeit zu den atypischen Be-
schaftigungsverhaltnissen gezahlt wird.

Innerhalb der atypischen Beschaftigungsverhaltnisse haben die Vertragsverhaltnisse an
Komplexitat zugenommen und auch die (juristische) Einschdtzung, ob eine Selbststandigkeit
vorliegt, sind angesichts der unterschiedlichsten Vertragsverhaltnisse, die es jenseits des



normalen Arbeitsvertrags zwischen Vertragspartnern gibt (z.B. Werk-, Makler-, Agentur-, Al-
leinvertriebs- und Franchisevertrag) und den Formen der Selbststandigkeit (z.B. als Einzel-
firma, GmbH, AG) herausfordernder als gemeinhin angenommen.

Ausserdem ist die wirtschaftspolitische Flexibilisierung mit einer gezielten Férderung von
Unternehmensgriindungen in zukunftstrachtigen Branchen, wie z.B. Startups im Bereich Um-
welt zu nennen, aus denen haufig Kleinstunternehmer:innen hervorgehen. Diese Forderung
geschieht oftmals auf der Ebene der Gemeinden und Kantone. Derzeit plant Basel-Stadt fiir
die Periode 2023 bis 2030 die Bildung eines Standortférderungsfonds in Héhe von 42,5 Milli-
onen Franken, um Startups zu fordern (startupticker.ch 2023).

2.1.3 Beschaftigungspolitische Flexibilisierung und neue Geschaftsmodelle

Und auch die beschaftigungspolitische Flexibilisierung tangiert den Bereich der Selbststan-
digkeit. In der Schweiz kdnnen im Rahmen der Arbeitslosenversicherung arbeitslose Perso-
nen, die sich selbststandig machen mochten, Gelder fiir die Planungs- und Vorbereitungs-
phase beantragen (vgl. dazu Kapitel 5.2). Auch in Nachbarlandern wird bzw. wurde der
Schritt in die Selbststandigkeit bei Erwerbslosen staatlich geférdert. So war die Unterstiit-
zung der «lch-AG» eine vom Staat finanziell unterstiitzte Massnahme zur Férderung der
Selbststandigkeit in Deutschland, die im Rahmen der Arbeitsmarktreform «Hartz IV» im Jahr
2003 eingefliihrt wurde. Ziel war es, Arbeitslose und Geringverdienende zu ermutigen, sich
als Einzelunternehmer:in selbststandig zu machen und somit aus der Arbeitslosigkeit heraus-
zukommen. Die Ich-AG wurde im Jahr 2006 durch das «Griindungszuschuss-Programm» er-
setzt, das einige Anderungen und Anpassungen enthielt. Im Vergleich zu Deutschland und im
Vergleich mit anderen Landern (z.B. auch Frankreich) finden sich in der Schweiz vergleichs-
weise wenige staatliche Unterstiitzungsmaoglichkeiten flr Arbeitslose, die sich selbststandig
machen wollen.

Schliesslich sind neue Geschaftsmodelle im Zuge der Digitalisierung, wie digitale Plattform-
wirtschaften nennen (vgl. Conen et al. 2016), die insbesondere die Moéglichkeiten der So-
loselbststandigkeit erhéht haben. Solche digitalen Plattformen stellen die Infrastruktur zur
Verfligung und gewahrleisten gegeniiber den Kund:innen die angebotene Dienstleistung,
wahrend andere, z.B. als Selbststindige die Leistung erbringen. Digitale Plattformarbeit um-
fasst Plattformen z.B. fiir die Lieferung von Essen oder Lebensmitteln, die Buchung von Ur-
laubsunterkiinften oder auch Handwerksleistungen. Digitale Arbeitsplattformen stiitzen die
sogenannte Gig Economy, bei denen kleine Auftrage kurzfristig an unabhangige Selbststan-
dige, Freiberufler oder geringfligig Beschaftigte vergeben werden. Als Mittler:in zwischen
Kund:in und Auftragnehmer:in erhalten die Betreibenden der Onlineplattform eine Provi-
sion.

Digitale Arbeitsplattformen sind in Bezug auf den daraus resultierenden Beschaftigtenstatus
umstritten. Soloselbststdandige, die liber digitale Arbeitsplattformen und auf Abruf arbeiten,
generieren weniger Einkommen als Selbststdndige in anderen Branchen. Im Zuge dessen
wird der Beschaftigtenstatus, der ihrer tatsachlichen Arbeitsleistung entspricht, arbeitsrecht-
lich geprift. Werden die Erwerbspersonen als Arbeitnehmer:innen eingestuft, kbnnen sich
die Personen nicht selbststandig machen. Sind die Leistungserbringenden bei der digitalen
Plattform angestellt, haben sie als Angestellte die entsprechenden Arbeitnehmerrechte so-
wie Anspriiche auf Sozialleistungen. Als Angestellte haben sie dann ein Recht auf bezahlten
Urlaub, geregelte Arbeitszeiten und auch Mindestlohn. Dass haufig ein Angestelltenverhalt-
nis und kein Selbststandigenstatus in Plattformunternehmen vorliegt, zeigt das


https://www.startupticker.ch/en/news/basel-stadt-investiert-in-startup-foerderung

Bundesgerichtsurteil vom Juni 2022 zum Beschaftigtenstatus der Fahrer:innen beim Unter-
nehmen Uber, die wie Angestellte zu behandeln sind (vgl. Meier 2022).

2.1.4 Alte und neue Berufsfelder flir Soloselbststandige

Nicht nur der technologische Wandel verandert die Zusammensetzung der Tatigkeiten, in de-
nen Soloselbststandigkeit erwerbstatig sind. Der demographische Wandel, insbesondere die
Alterung der Gesellschaft und die verdnderten Formen des Zusammenlebens, etwa die zu-
nehmende Mobilitdt und damit verbundene Riickgdnge von wohnortnahem Zusammenle-
ben zwischen Generationen fihrt zu Bedirfnissen in der Gesellschaft, die friiher privat be-
friedigt worden waren. Der Riickgang der Pflegeressourcen durch Familienangehérige durch
Zunahme der Erwerbsarbeit insbesondere von Frauen hat zu einer erhéhten Nachfrage an
Tatigkeiten in der Pflege gefiihrt. Aus diesen Umstdnden heraus haben sich mehr Personen
in der hauslichen Pflege soloselbststandig gemacht.

Die Selbststandigkeit hat sich zu einer vielfdltigen Erwerbsform entwickelt, die verschiedene
Branchen und Berufsfelder umfasst. Immer mehr Selbststandige entsprechen nicht mehr
dem traditionellen Profil von Selbststandigen. Zu den traditionellen Selbststandigen werden
Inhaber:innen von kleinen oder mittleren Unternehmen gezahlt, die ihre Geschaftstatigkeit
auf einem spezifischen Markt etabliert haben und haufig auch Mitarbeiter:innen beschafti-
gen. Ilhr Geschaftsmodell basiert typischerweise auf langjahrigen Erfahrungen, etablierten
Produkten oder Dienstleistungen und einer stabilen Kundenbasis. Zu den klassischen selbst-
standigen Berufen mit héheren Einkommen werden Berufe mit hoherer Qualifikation, z.B.
Arzt:innen, Rechtanwilt:innen mit eigener Praxis und selbststindige Architekt:innen und In-
genieur:innen gezahlt, die ein Potential fiir personelle Vergrésserung bieten. Gleichwohl sind
Uberdurchschnittliche Einkommen auch in diesen Branchen von Faktoren wie Investitionsho-
hen, Marktbedingungen, Wettbewerb, Erfahrung, Reputation und dem Umfang der Tatigkei-
ten abhangig.

Zu den (solo-)selbststandigen Berufen mit héheren Unternehmensrisiken werden Branchen
genannt, fir die eine hohe Marktsattigung, eine hohe Wettbewerbsintensitat, eine unsi-
chere Nachfrage und geringere Preise fir die erbrachten Leistungen und damit verbunden
geringere Umsatze konstatiert werden kdnnen. Dazu werden traditionellerweise das Gastro-
nomie- und Hotelgewerbe gezahlt. Ebenso ist ein erheblicher Teil von Kiinstler:innen und
Musiker:innen, Einzelhdndler:innen (z.B. Lebensmittel-, Kioskbesitzer:innen), Journalist:in-
nen und Redakteur:innen, Handwerker:innen und Fotograf:innen selbststandig. Auch in
neuen Tatigkeitsfeldern, wie z.B. Online-Plattformen arbeiten Menschen haufig als Solo-
selbststandige. Diese sind oftmals beruflich gering qualifiziert. Sie erzielen geringe Einkom-
men, die teilweise als einzige Einkommensquelle nicht ausreichen (Eichhorst und Linckh
2017). Zu den «neuen» Soloselbststandigen werden auch IT-Spezialisten, Unternehmensbe-
rater;innen und Clickworker gezihlt, aber auch Personen in der haduslichen Pflege gehoren
dazu. Die Einschatzungen der Prekaritatsrisiken sind nicht eindeutig zu benennen. Oftmals
basiert diese neue Selbststiandigkeit auf geringen finanziellen und personellen Investitionen
in der Grindungsphase, wodurch es fiir mehr Menschen leichter ist, sich als Klein- oder Ein-
zelunternehmer:in selbststandig zu machen.

Obschon die Unternehmensrisiken in vielen Berufen bei Selbststandigen hoher eingeschatzt
werden, gibt es viele erfolgreiche Selbststandige in diesen Branchen, die diese Risiken z.B.
aufgrund individueller Fahigkeiten, finanzieller Riickendeckung, Vermarktungsstrategie und
Branchenerfahrung erfolgreich bewaltigen konnen (ebenda).



2.2 Soziookonomische Charakteristika von Soloselbststandigen
2.2.1 Finanzielle Situation und Einkommensarmut

Soloselbststdndige bilden nicht nur mit Blick auf die verschiedenen Branchen eine hetero-
gene Gruppe. Auch wirtschaftlich befinden sie sich an unterschiedlichen, teilweise kontraren
Positionen. Salvi und Schnell (2021) haben auf Basis der Schweizerischen Arbeitskrafteerhe-
bung (SAKE) die durchschnittlichen Einkommen von Soloselbststandigen untersucht. Die
Analysen zeigen fiir die Schweiz, dass die Einkommen unter Soloselbststandigen ungleich
verteilt sind. Soloselbststandige sind sowohl bei der tiefsten als auch bei der héchsten Ein-
kommensklasse liberproportional vertreten. Rund ein Viertel von ihnen befindet sich im
tiefsten Einkommensdezil (ihr Stundenlohn gehort zu den unteren 10%), wahrend 18% im
hoéchsten Dezil verweilen (Salvi/Schnell 2021). Mit rund 48 Franken pro Stunde liegt der mitt-
lere Stundenlohn von Soloselbststandigen rund 20% tGiber dem gesamten Durchschnitt aller
Erwerbstatigen. Wie sich die Einkommenssituation in den gesamten Haushaltskontext des
Selbststandigen einordnet, kann durch die Daten nicht bestimmt werden.

Daten des Bundesamts fiir Statistik (BFS) ermdglichen Aussagen lber das Armutsrisiko von
Selbststandigen. Danach ist im Zeitverlauf ein erhéhtes Armutsrisiko bei Selbststandigen
ohne Angestellte zu verzeichnen, das im Vergleich zu nichtselbststandigen Erwerbstatigen
signifikant erhoht ist (siehe Abbildung 1). Im Verlauf des Jahres 2021 waren unter den Selbst-
standigen 8.5% von Armut betroffen, wahrend die Armutsquote bei den nichtselbststandig
Erwerbstatigen 4.1% betrug. Wird der Mittelwert aus den Armutsquoten des letzten Jahr-
zehnts berechnet, waren unter Berlicksichtigung des gesamten Haushaltseinkommens zwi-
schen 2012 und 2021 durchschnittlich rund 9% von Armut betroffen.

Zwar bestehen wegen methodischer Anpassungen und aufgrund der stichprobenbasierten
Vorgehensweise Abstriche in der Aussagekraft der Daten, jedoch ist die hohere Armutsquote
unter den Selbststandigen in der gesamten Zeitreihe zwischen 2007 und 2021 gegeben.

Unter der Annahme, dass Soloselbststandige eine dahnlich hohe Armutsquote wie alle
Selbststdndige aufweisen und die gesamtschweizerische Armutsquote auf Basel-Stadt zu-
trifft, leben im Jahr 2020 von den 6.443 im Kanton registrierten Einzelunternehmer:innen
rund 580 in Haushalten, die von Armut betroffen sind.

Demnach gibt es innerhalb der Selbststandigen eine nicht unbetrachtliche Gruppe, die sich
in einer finanziell prekaren Situation befindet oder gar von Armut betroffen ist, selbst wenn
das gesamte Haushaltseinkommen berticksichtigt wird.
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Abbildung 1: Armutsquote in % gruppiert nach Beschdftigungsverhdltnis der haupterwerbstdtigen Person, Schweiz (2007-
2021)
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Quelle: BFS, Erhebung tber die Einkommen und Lebensbedingungen, SILC u. SAKE, 2009/2010: Bruch in der Zeitreihe. Un-
ter Erwerbstéatige fallen Arbeitnehmende, Selbststandige und mitarbeitende Familienmitglieder (nicht jedoch Lehrlinge).

Eine umfassende Analyse steht noch aus. In Branchen wie dem Detailhandel, der Gastrono-
mie sowie der Herstellung von Textilien und Bekleidung, in denen tGberdurchschnittlich nied-
rige Lohne vorherrschen (BFS 2023), werden erhohte Unternehmensrisiken vermutet, da oft-
mals intensiver Wettbewerb bei niedrigen Preisen vorherrscht.

Die Entscheidung zur Selbststandigkeit birgt ebenfalls Risiken, besonders wenn Personen aus
einer schwierigen beruflichen und finanziellen Situation heraus den Schritt in die Selbststan-
digkeit wagen. Zu den Diskussionen (iber Soloselbststandigkeit gehort die These, dass sich
erwerbssuchende Personen dann haufiger soloselbststandig machen, wenn sie ihre Chan-
cen, einen Job als angestellte Arbeitnehmende zu finden, als gering einschatzen bzw. wenn
die Suche nach einer Arbeit im Angestelltenverhaltnis erfolglos war. In diesem Sinne kann
Soloselbststandigkeit als Notlésung z.B. flr dltere Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit und
mit geringen Beschaftigungschancen auf dem ersten Arbeitsmarkt verstanden werden
(Bonnemeier 2012). Dies wiirde erklaren, warum altere Menschen bei den Soloselbststandi-
gen in der Schweiz (Salvi/Schnell 2021) und auch in anderen Landern (iberreprasentiert sind
(Kottwitz et al. 2019). Zu untersuchen ware, ob sich die Einkommenspositionen nach Alter
und Branche der Soloselbststandigen unterscheiden.

2.2.2 Soziodemographischer Status

Fir die Schweiz haben Greppi et al. (2021) die Soziodemographie von Selbststandigen (Solo-
selbststandige wurden nicht gesondert gefiihrt) untersucht. Demzufolge sind Selbststandige
im Durchschnitt alter als die Bevolkerung der Arbeitnehmenden. Salvi und Schnell (2021),
die die Soloselbststandigkeit betrachtet haben, stellen fest, dass Soloselbststandige im
Durchschnitt dlter sind als Selbststandige mit einem/einer oder mehreren Angestellten. Die
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Mehrheit der Selbststandigen sind Manner, wenngleich ihr Anteil im betrachteten Zeitraum
von 18% im Jahr 2000 auf 14% im Jahr 2020 zuriickgeht. Die Zahl der Frauen liegt in diesem
Zeitraum zwischen 12% und 10%. Was die schulische Ausbildung angeht, unterscheidet sich
der Qualifikationsgrad der Soloselbststandigen nur geringfligig von denjenigen der gesamten
Erwerbsbevolkerung bzw. der Arbeitnehmenden. Es fehlen bislang vertiefte Analysen zu Ge-
schlechterunterschieden im Einkommen von Soloselbststandigen. Greppi et al. stellen auf
Basis von Daten des Bundes aus dem Jahre 2015 fest, dass selbststéandige Frauen geringere
Einkommen erzielen als selbststandige Manner (Greppi et al. 2021, S. 39).

Zur Nationalitat der Selbststandigen werden in der Studie von Salvi und Schnell (2021) keine
Angaben gemacht. Hierzu zeigen die Auswertungen des Bundesamts fiir Statistik (BFS 2017),
die sich ebenfalls auf alle Selbststandigen beziehen, dass der Anteil der Selbststdandigen bei
den Erwerbstatigen mit Schweizer Staatsangehdrigkeit im Jahr 2017 beinahe doppelt so
hoch ist wie bei den auslandischen Erwerbstatigen (14,5% gegenliber 7,9%). Das BFS nennt
verschiedene Faktoren, die diese Diskrepanz erklaren, darunter auch integrationsbezogene
Grinde sowie die geringeren Moglichkeiten fir Auslander:innen, einen Familienbetrieb zu
Ubernehmen. Die BFS-Studie weist zudem aus, dass Personen mit Tertiarbildung bei den
Selbststandigerwerbenden proportional starker vertreten sind.

Ergdnzend sei auf die Studie von Kottwitz et al. (2019) hingewiesen, die in ihrer auf Deutsch-
land bezogenen Studie ebenfalls einen hoheren Altersdurchschnitt bei Soloselbststandigen
festgestellt haben. Zudem wurde ein héherer Frauenanteil als bei der Vergleichsgruppe der
Selbststandigen mit Mitarbeiter:innen ermittelt. Anders als in der Schweiz besitzen sie in
Deutschland haufiger einen Migrationshintergrund und einen geringeren sozialen Status,
was in der Kombination auf ein héheres Prekarisierungsrisiko hindeutet.

2.2.3 Arbeitsbedingungen und Gesundheitsbelastung

Zur Arbeitssituation und zur Wahrnehmung der eigenen Soloselbststandigkeit gibt es in der
Schweiz bislang keine quantitativen und damit verallgemeinerbaren Zahlen, weshalb auf Stu-
dien aus dem Ausland zuriickgegriffen wird.

Nach Kottwitz et al. weisen Soloselbststiandige eine hdhere durchschnittliche Wochenar-
beitszeit als abhangig Beschaftigte auf, jedoch eine niedrigere als Selbststandige mit Mitar-
beiter:innen (Kottwitz et al. 2019). Die Studie von Kottwitz et al. zeigt zudem, dass die Solo-
selbststandigen eine geringere Zufriedenheit mit ihrer Arbeit besitzen als Selbststandige mit
Mitarbeiter:innen (ebenda, S. 116).

Studien aus dem Ausland ermitteln im Vergleich zu Angestellten fiir Selbststandige geringere
Gesundheitsbelastungen, wenn nach der subjektiven Bewertung der Arbeitsbedingungen
gefragt wird. Als Beispiele daflir werden geringerer Stress, geringerer Beschwerdedruck und
ein hoheres Wohlbefinden (Fuchs-Schiindeln 2009; Hessels et al. 2017; Stam et al. 2016) ge-
nannt. Gleichwohl werden atypische Beschaftigungsformen, zu denen Soloselbststandigkeit
gezahlt werden kann, mit einem erhdhten Risiko fiir schlechtere Arbeitsbedingungen und in-
folgedessen einem schlechteren Gesundheitszustand in Verbindung gebracht (Hinefeld
2018).

Kottwitz et al. (2019) weisen fiir Deutschland auf die grosse Spannweite in der Gesundheits-
belastung von Soloselbststandigen hin. Zusammenfassend stellen sie fest, dass die Arbeits-
und Gesundheitssituation von Soloselbststandigen aus einem komplexen Zusammenspiel
von Belastungen und Ressourcen, die sich zum einen aus der Ausiibung eines bestimmten
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Berufes oder einer bestimmten Tatigkeit, unabhangig von der Erwerbsform, und zum ande-
ren spezifisch aus der Erwerbsform «Soloselbststandigkeit» ergeben. Fir Soloselbststandige
ragen in die Arbeits- und Gesundheitssituation insbesondere die (Un-)Freiwilligkeit beim Er-
greifen dieser Erwerbsform, ein (un-)sicherer Kontext sowie der Grad der Passung zwischen
den eigenen Zielen und den vorliegenden Bedingungen hinein.

2.3 Sozialpolitische Diskussionen

Im Folgenden werden wichtige Themen in den sozialpolitischen Debatten tber (solo)selbst-
standige Personen skizziert. Die sozialpolitischen Diskussionen, insbesondere (iber die sozi-
ale Sicherheit von selbststandigen Personen halten bereits seit [angerem an und haben sich
im Zuge der Covid-Krise intensiviert.

2.3.1 Scheinselbststandigkeit

Ein Thema, das in rechtlicher, wirtschaftlicher und sozialpolitischer Hinsicht verstarkt Gegen-
stand intensiver Diskussionen ist, betrifft die Problematik der Scheinselbststandigkeit. Mit
Scheinselbststandigkeit sind Arbeitssituationen gemeint, in denen Leistungen von Personen
mit Selbststandigenstatus erbracht werden, obwohl das Rechtsverhaltnis zwischen Arbeitge-
ber:in und Arbeitnehmer:in vom Gesetz als Arbeitsvertrag qualifiziert werden musste.
Scheinselbststandigkeit flihrt zu Wettbewerbsverzerrungen, da fiir andere Arbeitgebende,
welche Arbeitnehmende beschaftigen, hohere Kosten anfallen, wenn sie die Personen an-
stellen.

Scheinselbststandigkeit fihrt nicht nur zu Wettbewerbsverzerrung, sondern auch dazu, dass
scheinselbststidndige Personen von sogenannten arbeitsrechtlichen und sozialversicherungs-
rechtlichen Schutznormen ausgeschlossen sind. Bei Scheinselbststandigkeit ist oftmals das
Risiko erhoht, in prekare Arbeitssituationen mit geringen Einkommen zu geraten. In solchen
Fallen kdnnen der Verlust der Arbeit, der Einbruch der Auftrage oder der Krankheitsfall auf-
grund der fehlenden Mittel nicht oder nur eingeschrankt aufgefangen werden. Fir die
Schweiz wird konstatiert, dass bereits in den 1980er und 1990er Jahren viele Arbeitgeber:in-
nen ihre Angestellten in eine Scheinselbststandigkeit entlassen haben, um Fixkosten und So-
zialleistungen zu sparen (vgl. Biiro Bass 2010).

Als Griinde, warum (mehr) Arbeitnehmende oder Erwerbslose in die Scheinselbststandigkeit
und auch in die Selbststandigkeit gedrangt werden, werden die Einflihrung des freien Perso-
nenverkehrs zwischen der Schweiz und der Europaischen Union, der Strukturwandel am Ar-
beitsmarkt und neue Marke (Plattformtechnologien), zudem wirtschaftliche Krisen, hoher
Wettbewerb sowie Profitdenken genannt (ebenda).

Da Selbststandigkeit nicht nur Flexibilitat und Selbstbestimmung bedeutet und den Markt
durch Ideen, Dienstleistungen und Produkte bereichert, sondern den Arbeitsmarkt, den
Wettbewerb und die arbeitsrechtliche und sozialstaatliche Sicherheit der selbststandigen
Personen fundamental verandert, sind die rechtlichen Auflagen fir Selbststandigkeit Gegen-
stand sozialpolitischer Debatten (vgl. dazu das Postulat von Philippe Nantermod, 17.3203,
2017). Nach Aussagen von Expert:innen der Ausgleichskasse in Basel-Stadt ist die Priifung,
ab wann Selbststandigkeit bei den Versicherungen anerkannt ist, tendenziell aufwandiger ge-
worden (vgl. Abschnitt 5.1).
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2.3.2 Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Unfall

Ein wichtiger Punkt, welcher die sozialpolitische Diskussion zu Selbststandigen bestimmt, ist
die Frage, wie die Moglichkeiten fiur Selbststandige verbessert werden kdnnen, sich gegen
Risiken des Lebens sozial- und versicherungsrechtlich geniigend abzusichern (Ecoplan 2017).

Die Debatten zur Absicherung gegen Arbeitslosigkeit gibt es bereits langer. Hintergrund ist
die Tatsache, dass sich Selbststandige nicht gegen Arbeitslosigkeit versichern kénnen und im
Fall von Arbeitslosigkeit meist direkt die Sozialhilfe ansteuern missen, um Hilfe vom Staat zu
erhalten. Das Kurzgutachten von Widmer und Schmid im Auftrag des SECO, das bereits aus
dem Jahr 2000 stammt, hebt hervor, dass mit einer staatlichen Versicherung und entspre-
chenden Massnahmen die Probleme der geringen sozialen Absicherung behoben oder ein-
gegrenzt werden kdnnten. Insbesondere wird auf die Arbeitslosenversicherung eingegangen:

«Da eine Arbeitslosenversicherung im ‘gewdhnlichen’ Rahmen nicht alle Probleme zu I6sen
vermag, wdre zu lberlegen, mittels innovativen und unkonventionellen Massnahmen eine
Modglichkeit zu schaffen, damit sich die Selbststindigerwerbenden versichern lassen kénnen.
(...) Beispielsweise miisste die Idee néher analysiert werden, dass der Staat den Selbststdndi-
gerwerbenden eine minimale (einheitliche) Grundleistung gewdéhrt im Falle der Arbeitslosig-
keit und die Privatanbieter eine Zusatzleistung anbieten, welche zum Beispiel die Differenz
zwischen Grundrente und dem letzten versicherten Lohn ausgleicht» (Widmer und Schmid
2000: 27).

Die Einschatzungen von Widmer und Schmid sind auch von anderen aufgegriffen worden,
haben aber bislang noch zu keinen gesetzlichen Verdanderungen gefiihrt, auch nicht im Rah-
men der letzten Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG), welches im Juni
2021 in Kraft trat.

Zudem stehen die Versicherungen zur Diskussion, um sich gegen krankheits- oder unfallbe-
dingten Erwerbsausfall zu schiitzen (Boleki, 2023). Als Losungen werden diskutiert, dass
Selbststdandige eine GmbH griinden und sich dann selbst anstellen, um gegen gewisse Risiken
des Lebens besser abgesichert zu sein. Als Arbeitnehmende in arbeitgeberdhnlicher Stellung
erreichen sie beispielsweise denselben Unfallversicherungsschutz wie andere Arbeitneh-
mende und sind obligatorisch einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen.

Der Bundesrat hat sich in Erflillung des Postulates 21.3281 Maret Marianne vom 18. Marz
2021 mit der sozialen Sicherheit der Kulturschaffenden in der Schweiz beschéftigt. Der Be-
richt zeigt auf, dass der Kultursektor im letzten Jahrzehnt angewachsen ist und darin immer
mehr «atypische Beschéftigungsverhaltnisse» zu finden sind, zu denen die Selbststandigkeit
gehort. Diese Beschaftigungsverhaltnisse sind hdufig mit tieferen Einkommen und einer ge-
ringeren sozialen Absicherung verbunden. «Als Folge der tiefen Einkommen verfligen viele
Kulturschaffende nur lber geringe Altersrenten und riskieren, Ergdnzungsleistungen bean-
tragen zu missen» (Bundesrat 2023, S. 3). Weiterhin sind viele Selbststéandigerwerbende im
Kultursektor nicht genug gegen Verdienstausfall bei Unfall und Krankheit abgesichert. Zu den
Empfehlungen des Bundes, die die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden verbessern sol-
len und die sich insbesondere auf Selbststiandige beziehen, gehort die Priifung, inwieweit die
Eintrittsschwelle zur freiwilligen Versicherung fir Selbststandigerwerbende nach Unfallversi-
cherungsgesetz (UVG) abgesenkt werden kann (Bundesrat 2023, S. 3, 37).

Die sozialpolitischen Diskussionen um eine verbesserte arbeits- und sozialrechtliche Absiche-
rung von Selbststandigen haben sich im Zusammenhang mit der Covid-Krise verstarkt. In
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einem Postulat hat bspw. der Walliser Mitte-Nationalrat Benjamin Roduit den Bundesrat auf-
gefordert, eine umfassende Untersuchung liber die Modalitdten der sozialen Absicherung
der Selbststandigerwerbenden durchzufiihren. Der Bundesrat erachtete dies im November
2020 aber als nicht notwendig.

Auch Gewerkschaften haben sich mit der Idee beschéftigt, die soziale Sicherheit von Selbst-
standigen zu verbessern. Eine Moglichkeit, die finanzielle Absicherung zu erhéhen, besteht
in der Einfihrung einer Auftragslosenversicherung fir Selbststandige (ALV-S), die in Zusam-
menarbeit der FHNW (Mathias Binswanger, Hochschule fir Wirtschaft), von der Gewerk-
schaft Syndicom fiir die Kommunikations- und Medienbranche entwickelt wurde (Syndicom
2022).

Das Konzept ALV-S sieht vor, dass Selbststandige in eine gemeinsame Kasse einzahlen, um fur
sich selbst Reserven anzulegen, auf die sie im Bedarfsfall zurlickgreifen kénnen. Dabei
schlagt Syndicom vor, auf den Rechnungsbetrag vier Prozent als Beitrag einzubehalten und
selbst einen weiteren Eigenanteil von ebenfalls vier Prozent zu leisten. Die Beitrage der
Selbststandigen fliessen in ein Sparguthaben, wahrend die Beitrage der Kund:innen in den
Versicherungsteil der Kasse fliessen, bis eine Reserve von mindestens einem halben Jahr an-
gesammelt ist. Danach gelangen auch Teile der Kundeneinzahlungen in das Sparguthaben.
Im Falle eines Auftragsausfalls waren die Selbststandigen gemass diesem Modell zu 80% ih-
res durchschnittlichen Umsatzes abgesichert. Somit wirden sie im Fall eines Erwerbsausfalls
80% des durchschnittlichen Monatsumsatzes als Versicherungsleistung erhalten.

2.3.3 Altersabsicherung

Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher die Diskussion um soziale Sicherheit von Selbststandi-
gen pragt, betrifft die Altersabsicherung. Die Sicherung im Alter wird fiir Selbststandige als
deutlich anspruchsvoller beurteilt. Selbststandige sind zwar verpflichtet, die Beitrdge an die
AHV zu entrichten und damit die Vorsorge Uber die Saule 1 der Alterssicherung sicherzustel-
len. Anders als bei Angestellten entfallt jedoch die Einzahlung in eine Pensionskasse durch
den Arbeitgeber. Wenn sich Selbststandige liber die Sdule 2 fiir das Alter absichern moéchten,
geschieht das freiwillig durch den Einkauf in eine Pensionskasse. Ebenfalls freiwillig ist die
Bildung der Saule 3 als weitere Form der Altersvorsorge. Hier sind die Grenzbetrage der Ein-
zahlung in die Saule 3a deutlich hoher als bei Angestellten.

Die Statistik zeigt, dass diesen Formen der Alterssicherung bei einem Teil der Selbststandigen
unzureichend ist. Laut Caritas Schweiz leisten knapp 30% der Selbststandigerwerbenden we-
der Pensionskassenbeitrdge, noch zahlen sie in die dritte Sdule ein (vgl. Caritas 2023). Ohne
andere finanzielle Ressourcen (z.B. Vermdgen, Wertpapiere) besteht fiir die Gruppe, die we-
der in die zweite noch in die dritte Sdule der Altersvorsorge zahlt, ein erhéhtes Risiko in Al-
tersarmut zu geraten. Fir den Kulturbereich zeigt die Studie von Parli (2021), dass knapp
70% der Selbststandigerwerbenden AHV/IV/EO-Beitrage bei der 1.Saule errichten, wahrend
dies bei 86% der unselbststiandig Erwerbenden der Fall ist. Bei der 2.Sadule sind diese Werte
deutlich kleiner, aber die Unterschiede grosser: Gerade 27% der Einkommen aus selbststan-
dig erwerbenden Tatigkeiten im Kulturbereich sind lber die berufliche Vorsorge versichert.
Bei Kulturschaffenden mit Erwerbseinkommen aus unselbststandiger Arbeit sind es mit 58%
doppelt so viele. Eine andere Thematik innerhalb der Altersvorsorge betrifft die Anpassung
der Beitragssatze von Selbststandigen an diejenigen der Arbeitnehmenden. Kritisiert wird,
das Selbststandige bei gleicher Altersrente geringere Beitrage als Angestellte zahlen (Bauer,
2020).
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2.3.4 Soziale Existenzsicherung

Im Zusammenhang mit sozialer Existenzsicherung wurde, nicht zuletzt auch durch die
Corona-Krise, der Umgang mit Selbststandigen, die sich bei der Sozialhilfe anmelden, intensi-
ver debattiert. Mit dem Auslaufen staatlicher Unterstiitzungsleistungen zur Bekampfung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wird ein Anstieg an Unterstlitzungsgesuchen von
Selbststandigerwerbenden erwartet.

Die Schweizerische Konferenz fiir Sozialhilfe (SKOS), die sich seit langerem mit Selbststandi-
gerwerbenden in der Sozialhilfe beschéaftigt, empfiehlt in ihrem Merkblatt «Unterstiitzung
flr Selbststandigerwerbende» den Sozialdiensten (SKOS 2021):

1. nach dem Subsidiaritatsprinzip vorzugehen und entsprechend zu priifen, ob vorge-
hende Leistungen von Bund, Kantonen und Privaten ausgeschopft sind. Hier ragt der
Aspekt hinein, ob Selbststandigerwerbende sozialversicherungsrechtlich ausreichend
abgesichert sind und durch entsprechende Hinweise an die Versicherungstrager
keine Lucken im Versicherungsschutz (AHV/IV/EQ) bestehen;

2. dem Auftrag der Sozialhilfe zu folgen, wonach Sozialhilfe zur Deckung des personli-
chen Lebensbedarfs gedacht ist und nicht zur Finanzierung einer Geschaftstatigkeit.
Entsprechend ist im Rahmen der Bedarfspriifung zwischen Betriebs- und Sozialhilfe-
budget zu unterscheiden;

3. zu prufen, dass die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit wahrend des Bezugs der
Sozialhilfe erfillt werden;

4. Wettbewerbsverzerrungen sind bei der Frage beriicksichtigen, ob und wie eine
selbststandige Erwerbende Person mit Sozialhilfe unterstiitzt wird;

5. zur Unterstlitzung der sozialen Integration kann Selbststdndigen unter Beriicksichti-
gung der anderen Aspekte (insbesondere Wettbewerbsverzerrungen) Sozialhilfe zur
Unterstlitzung der Erwerbstéatigkeit gewahrt werden;

6. Selbststandige Erwerbstatigkeit kann unter den Voraussetzungen wirtschaftlicher
Selbsterhaltungsfahigkeit durch Sozialhilfe unterstitzt werden.

Wie in Kapitel 5.3. dieses Berichts zu sehen sein wird, lehnt sich die Sozialhilfe Basel-Stadt in
ihrem Umgang mit Soloselbststdndigen stark an den Empfehlungen der SKOS an.

Nicht nur wegen der strikten Trennung zwischen persénlichem Lebensbedarf und Geschafts-
tatigkeit in der Sozialhilfe wird das Verhaltnis der Selbststandigen zur Sozialhilfe als heraus-
fordernd bewertet. Fiir Selbststandige ist diese Trennung aufgrund der engen Verzahnung
ihres Berufs- und Privatlebens schwer nachvollziehbar (vgl. Abschnitt 4.4. in diesem Bericht).

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die Abhangigkeit vom Staat in Form von Sozi-
alhilfe dem ausgepragten Autonomiebestreben der Unternehmer:innen und ihrem Wunsch
nach Selbststandigkeit widerspricht. Dies ist sicherlich ein Grund dafir, warum viele Selbst-
standige auf Sozialhilfe trotz Bedirftigkeit verzichten (vgl. Statistisches Amt des Kantons Ba-
sel-Stadt 2023). Hinzu kommt die allgemeine Scham, Sozialhilfe zu beziehen. Zudem werden
Angste vor negativen Folgen als weiterer Grund fiir die Nichtinanspruchnahme von Sozial-
hilfe genannt (z.B. Ausschaffung, Aufgabe des Unternehmens).

2.3.5 Empfehlungen der OECD zum Sozialschutz von Selbststandigen

International wird in Bezug auf die Selbststandigen kritisch auf die soziale Sicherheit der
Schweiz geschaut. Die OECD hat in ihrer neuesten Ausgabe der Wirtschaftsstudien (2022)
der Schweiz empfohlen, den Sozialschutz flir Selbststandige zu Giberarbeiten. Sie schlagt vor,
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einen langfristigen Mechanismus einzufiihren, der als Fortsetzung der ausserordentlichen
Unterstlitzung, wahrend der Covid-19-Pandemie dienen soll. Die OECD hilt es fir gerechtfer-
tigt, die soziale Absicherung von Selbststandigen und abhangig Beschaftigten zu harmonisie-
ren. Allerdings wurden auch einige Problempunkte benannt:

Eine Herausforderung besteht beispielsweise darin, die Arbeitslosenversicherung auf Selbst-
standige auszudehnen, da diese Ausweitung mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein sogenanntes Moral-Hazard-Problem ent-
steht, da es ohne Arbeitgeber:in schwer festzustellen ist, ob die Arbeitslosigkeit unfreiwillig
ist. Zudem gestaltet sich die Ermittlung der Verdienstausfalle bei Selbststandigen schwierig
(OECD 2022).

Weiterhin stellt die OECD fest, dass es aufgrund der schwankenden Einkommen bei Selbst-
standigen im Vergleich zu abhadngig Beschaftigten schwieriger ist, Beitrage zu berechnen und
einzuziehen. Auch der hohe Verwaltungsaufwand bleibt ein Hindernis, der Selbststdandige
davon abhalten kann, sich zu versichern. Fir Selbststandige mit geringem Einkommen kann
es zusatzlich belastend sein, dass sie sowohl ihren eigenen Beitragsanteil als auch den Ar-
beitgeberanteil tragen missen.
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3 Umfang und Struktur der Soloselbststandigkeit in Basel und der
Schweiz

3.1 Wirtschaftsstandort Basel-Stadt

Basel-Stadt bietet flir rund 300.000 Menschen aus dem In- und Ausland zahlreiche Arbeits-
moglichkeiten, wie auf der Portratseite des Kantons Basel-Stadt im Internet angegeben wird.
Ein wesentlicher Grund dafiir hangt mit der Lage und der hohen Wirtschaftskraft zusammen.
Basel-Stadt nimmt eine zentrale Rolle als wirtschaftliches Zentrum in einem Uberregionalen
Wirtschaftsraum ein, der sich tber Kantons- und Staatsgrenzen erstreckt und Teile der an-
grenzenden Kantone Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn und Jura sowie Gemeinden und
Stadte in Deutschland und Frankreich umfasst. Sowohl ausldandische als auch inlandische So-
loselbststandige partizipieren an der Gberregional und international ausgerichteten Wirt-
schaft. Der Einfluss des Wirtschaftsstandorts Basel-Stadt erstreckt sich bedeutend auf die
benachbarten Kantone und Regionen der Nachbarlander. Insbesondere wird der Fokus auf
den Wissens- und Forschungsstandort von Basel-Stadt im Bereich Pharma- und Biotechnolo-
gie hervorgehoben. Diese Starke fiihrt nicht nur zu internationaler Vernetzung, sondern auch
zu einer engen Verbindung mit dem Umland.

Als Stadtkanton prdgt Basel durch seine Zentrumsfunktion die umliegenden Kantone sowie
die Gemeinden in Frankreich und Deutschland. Die grenziiberschreitende Zusammenarbeit,
beispielsweise im Rahmen von Regio Basiliensis und der Oberrhein-Kooperation, beeinflusst
die Branchenstruktur und férdert ein gemeinsames Verstandnis des lokalen Wirtschafts-
raums. Die Vision einer grenziberschreitenden Stadt Basel wird von vielen geteilt und zeigt
sich in grenziiberschreitenden und umfassenden Verkehrserschliessungen und Verbindun-
gen.

Die Zentrumsfunktion, die glinstige Grenzlage und der herausragende Wissens- und For-
schungsstandort mit dem chemisch-pharmazeutischen Cluster pragen den Wirtschaftsstand-
ort und bieten auch Selbststandigen die Ansiedelung in verschiedenen Tatigkeitsfeldern und
attraktive Perspektiven.

3.2 Entwicklung in der Anzahl Selbststandiger

In den letzten drei Jahrzehnten zeigen sich in der Anzahl der Selbststéandigen und ihrem An-
teil an allen Erwerbstéatigen fir die Schweiz unterschiedliche Entwicklungen auf. Die Zahl der
Selbststdandigen in der Schweiz ist zwischen 1990 und 2000 von rund 432.000 auf 602.000
jahrlich gestiegen (siehe Abbildung 2). Ab 2000 erfolgt ein Riickgang bis 2006. Ab dem Jahr
2006 schwanken die Zahlen zu den Selbststandigen, ohne dass Anstiege und Riickgdnge, die
Uber mehrere Jahre andauern, erkennbar sind. Bemerkenswert sind einzelne Jahre mit be-
sonders vielen Selbststandigen (2003, 2008, 2016, 2022), was fiir eine hohe Dynamik bei den
Unternehmensgriindungen spricht. Seit 2016 befinden sich die absoluten Zahlen bei 600.000
und damit héher als in den 1990er und den meisten 2000er Jahren. Im Jahr 2022 wurde mit
649.000 die héchste Zahl an Selbststandigen registriert. Die Anteile der Selbststandigen un-
ter allen Erwerbstatigen verlaufen entsprechend den Veranderungen in den absoluten Zah-
len. Diese Anteile schwanken im Untersuchungszeitraum zwischen 11.9% (1991) und 16.3%
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(2000). 2022 waren rund 649.000 Menschen unter den 4.4 Millionen Erwerbstatigen selbst-
standig, was einem Anteil von 14.5% an allen Erwerbstatigen entspricht.

Abbildung 2: Entwicklung der Selbststdndigen in der Schweiz, 1991-2022

700 18.0
16.0
600
14.0
500
12.0
400 10.0
300 8.0
6.0
200
4.0
100
2.0
0 0.0
— NN s WM 00O M o= W~ 00 O — NN M o= 0N WM~ 000 D N
G G O O O O O O Oh © ©O O © O O O O O O b B T B B B B T o e B B B o T Y|
o ;o 3 4 4 D DD DD o O o oD oD o o o o o o oD o OO0
o o o o NN N NN N NN NN BN N NN N N N NN NN ™

mm Sclbststandige in 1000, linke Achse

s %-Anteil an allen Erwerbstatigen, rechte Achse

Quelle: SAKE, 2009/2010: Bruch in der Zeitreihe. Unter Erwerbstatige fallen Arbeitnehmende, Selbststandige und mitarbei-
tende Familienmitglieder (nicht jedoch Lehrlinge).

Die Entwicklung in der Anzahl der Selbststandigen, die in Basel-Stadt wohnen, |dsst sich fir
das letzte Jahrzehnt beschreiben. Nach einem Anstieg in der Anzahl Selbststandiger in der
kantonalen Wohnbevélkerung von Basel-Stadt in den Jahren 2012 bis 2014, zeigt sich ein
Rickgang bis 2019 (siehe Abbildung 3). In den Jahren 2020 und 2021 ist die Anzahl Selbst-
standiger mit 7.379 bzw. 7.286 deutlich hoher als 2019 (6.424), jedoch geringer als der
Hochststand im Jahr 2014 mit 10.088 Selbststandigen.

Der Anteil Selbststandiger an allen Erwerbstatigen entwickelt sich in Basel-Stadt entlang der
absoluten Zahlen. Diese Anteile schwanken zwischen 6.7% fiir 2019, dem Jahr mit der ge-
ringsten Anzahl Selbststandiger im Untersuchungszeitraum, und 10.7% fir 2014, dem Jahr
mit der hochsten Anzahl Selbststandiger. Insgesamt ist der Anteil Selbststandiger an allen Er-
werbstatigen in Basel-Stadt geringer als in der Gesamtschweiz.
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Abbildung 3: Anzahl Selbststdndiger in der Wohnbevélkerung von Basel-Stadt
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Quelle: Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt, Auswertungen zur Strukturerhebung (Bundesamt fiir Statis-
tik).

Mit den Daten zur Unternehmensdemografie (UDEMO) kénnen das Ausmass und die Struk-
tur der Soloselbststandigen fiir die Jahre 2015 bis 2020 beschrieben werden. Im Jahr 2020
waren 6.443 Einzelunternehmen mit einer angestellten Person ansdssig (Quelle: UDEMO,
BFS). Gegeniiber dem Vorjahr ist dies ein Plus von 146. Im Finfjahresvergleich, d.h. gegen-
Uber 2015 gab es 205 Soloselbststandige weniger.

Zwar kdnnen die Zahlen streng genommen nicht in Beziehung zueinander gesetzt werden,
da es sich bei der Unternehmensdemografie um Unternehmen in Basel-Stadt und bei der
Strukturerhebung um Bewohner:innen handelt. Dennoch legt ein Vergleich die Vermutung
nahe, dass sich die Gruppe der Selbststdandigen in Basel-Stadt mehrheitlich aus Soloselbst-
standigen zusammensetzt. 2020 waren 6.443 Einzelunternehmer:innen in Basel registriert,
wahrend 7.379 Selbststiandige (mit und ohne Angestellte) in Basel wohnhaft waren.

In der Literatur gibt es wenige Erkldrungen fiir die genannten Verdanderungen im Ausmass
der Selbststandigkeit in Basel. Allgemein werden wirtschaftliche Entwicklungen, branchenty-
pische Expansionen und Abschwiinge sowie Wirtschaftsprogramme fiir Verdnderungen in
der Erwerbstatigkeit und auch in der Anzahl Selbststdndiger herangezogen. Mayer und Ma-
yer (2020), die die Ursachen fiir Unternehmensgriindungen untersuchen, verweisen auf un-
terschiedliche Griindungskontexte (derivative, origindre, innovative und imitative Griinde, S.
12). In ihrer Studie, die sich auf Entwicklungen der Jahre 2014 bis 2019 beziehen, beobach-
ten sie die meisten Neugriindungen im tertidaren Sektor. Fiir die Schweiz waren in dieser Zeit
die am starksten wachsenden Branchen im Unterrichtswesen mit einer Zunahme von (iber
25% und Gastgewerbe und Beherbergung mit einem Anstieg von 20% zu verzeichnen. Diese
Branchen sind in Basel stark vertreten, wie die folgende Sonderauswertung des Branchen-
profils Soloselbststandiger zeigt.
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3.3 Sonderauswertung des Branchenprofils Soloselbststandiger in Basel-Stadt

Fir die vorliegende Studie wurden Daten zur Unternehmensdemografie gesondert ausge-
wertet. Die Aufschliisselung nach Branchen bzw. Berufsgruppen zeigt ein grosses Spektrum
an Berufen und Tatigkeiten, in denen Soloselbststandige ihre Leistungen anbieten. Insgesamt
sind in Basel-Stadt in 67 verschiedenen Branchen Einzelunternehmer:innen tatig.

Der Gesundheitsbereich gehért zu den Branchen in Basel mit der gréssten Anzahl an Solo-
selbststandigen. Vor allem in den Gesundheitsfachberufen befindet sich eine grosse Zahl von
Soloselbststandigen. Dazu zdhlen u.a. neben Arzt:innen, Apotheker:innen und klinischen
Psycholog:innen auch Chiropraktiker:innen, Ergotherapeut:innen, Erndahrungsberatende,
Pflegefachkrafte, Hebammen und Physiotherapeut:innen. Ende 2020 arbeiteten 1.246 Solo-
selbststandige in dieser Branche (in Abbildung 4 als «Gesundheitswesen» bezeichnet).

Die zweitgrosste Gruppe bilden Personen, die kreative, kiinstlerische und unterhaltende Ta-
tigkeiten ausiiben (in Abbildung 4 als «Kreative, kiinstlerische Tatigkeiten» bezeichnet). Diese
Abteilung umfasst den Betrieb von Einrichtungen und die Erbringung von Dienstleistungen
zur Befriedigung der kulturellen und Unterhaltungsinteressen ihrer Kund:innen. Dazu zahlen
die Produktion, die Werbung, die Beteiligung an Liveauftritten, Veranstaltungen oder Aus-
stellungen sowie die Bereitstellung kiinstlerischer, kreativer oder technischer Fachkenntnisse
fiir die Herstellung von Kunstwerken und die Durchfiihrung von Liveauftritten. Im Jahr 2020
arbeiteten in Basel-Stadt 928 Personen in diesem Bereich.

Zur drittgrossten Branchengruppe gehort die «<Sammelkategorie» Erbringung von sonstigen
Uberwiegend personlichen Dienstleistungen» (in Abbildung 4 als «Personliche Dienstleistung
bezeichnet» bezeichnet). Dieser Abschnitt umfasst die Tatigkeiten von Interessensvertretun-
gen, die Reparatur von Datenverarbeitungsgeradten und Gebrauchsgitern und eine Vielzahl
von in dieser Klassifikation anderweitig nicht erfassten personlichen Dienstleistungen. Dazu
gehoren unterschiedliche Dienstleistungen z.B. Waschereien und chemische Reinigungen,
Kosmetik- und Coiffeursalons und Bestattungsunternehmen. 2020 arbeiteten insgesamt 664
Soloselbststindige in diesem Bereich.

In der Anzahl Soloselbststandiger folgen die Branchen «Sonstige freiberufliche, wissenschaft-
liche und technische Tatigkeiten» (in Abbildung 4 als «Sonstige freiberufliche, wissenschaftli-
che Tatigkeiten» bezeichnet; 612), «Erziehung und Unterricht» (445), «Rechts- und Steuerbe-
ratung und Wirtschaftsprifung» (318), «Detailhandel» (ohne Handel mit Motorfahrzeugen;
258), «Verwaltung und Fiihrung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung»
(in Abbildung 4 als «Unternehmensberatung» bezeichnet; 243) sowie «Architektur-, Ingeni-
eurbiiros und Biiro fur technische, physikalische und chemische Untersuchung» (in
Abbildung 4 als Architektur- und Ingenieurbiiros bezeichnet; 211) sowie «vorbereitende Bau-
stellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe» (in Abbildung 4 als vorberei-
tende Baustellenarbeit bezeichnet; 160). Diese zehn Branchen mit der grossten Anzahl an
Soloselbststandigen umfassen insgesamt 79% aller 6.443 in den Daten von UDEMO erfassten
Unternehmen mit Soloselbststandigen.
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Abbildung 4: Branchen und Berufsgruppen mit der gréssten Anzahl Soloselbststéndiger in Basel-Stadt
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Quelle: Unternehmensdemografie (UDEMO), Sonderauswertung des Statistischen Amts Basel-Stadt.

Die Sonderauswertung der Unternehmensdemografie nach Branchen zeigt mit Ausnahme
des Gesundheitswesens und der Branche «Erziehung und Unterricht» flr die letzten fiinf
Jahre Riickgdnge in der Anzahl Soloselbststandiger in den zehn Branchen mit der grossten
Zahl an Soloselbststandigen.

Wird die Entwicklung der Branchen gesamthaft betrachtet, d.h. Unternehmen mit einem(r)
und mehr Angestellten einbezogen, zeigen sich im Flinfjahreszeitraum fiir die zehn grossten
Branchen mit Soloselbststandigen ebenfalls Giberwiegend Riickgdnge in der Anzahl der Un-
ternehmen, d.h. dort wo die Anzahl an Soloselbststandigen sinkt, geht auch die Anzahl der
Unternehmen insgesamt zurtick. In den Branchen Gesundheitswesen sowie Erziehung und
Unterricht, in denen die Anzahl der Soloselbststandigen gestiegen ist, nimmt auch die Anzahl
der Unternehmen insgesamt zu.

In den Bereichen «sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tatigkeiten», in
der «Unternehmensberatung» und in den «Architektur- und Ingenieurbiros» sinken die Zah-
len zu den Soloselbststandigen, wahrend die Anzahl der Unternehmen steigt. Als Erklarun-
gen daflir kommen Auflésungen der Einzelunternehmen, Zusammenlegungen von Unterneh-
men, Ubertritte von der Soloselbststindigkeit in ein Angestelltenverhiltnis und die Neugriin-
dung von Unternehmen mit mehr als einem bzw. einer Angestellten in Frage.

Obschon der Anteil an allen Erwerbstatigen mit etwa einem Zehntel gering ist, gehort die So-
loselbststandigkeit zu einer haufig verwendeten Unternehmensform. Der Anteil Soloselbst-
standiger an allen Unternehmensformen betrdgt 2020 in Basel-Stadt 44% (Quelle: UDEMO).
Flnf Jahre zuvor waren 45% aller in Basel-Stadt gemeldeten Unternehmen Soloselbststan-
dige.
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4. Was Soloselbststandigkeit bedeutet — Ergebnisse der qualitativen
Befragung

Im vorliegenden Projekt wurden fiinf Personen, die zum Zeitpunkt des Interviews soloselbst-
standig waren, qualitativ befragt. Es handelt sich um Leitfaden gestitzte Interviews, d.h. die
Interviews wurden durch die folgenden Themen vorstrukturiert:

1. Wege in die Selbststandigkeit

2. Herausforderungen im Arbeitsalltag

3. Erleben und Bewiltigen der Corona-Pandemie

4. Unterstitzungswiinsche an Staat und Gesellschaft.

Innerhalb dieser Themenblécke konnten die Befragten offen und frei antworten. Der Gewer-
beverband hat bei der Auswahl der Befragten vermittelt. Bei der Auswahl moglicher Ge-
sprachspartner:innen wurde auf eine gewisse Variation der Branchen geachtet.

4.1 Wege in und Motive fur die Selbststandigkeit

Die Griinde, warum Menschen den Schritt in die Selbststandigkeit wagen, sind eng mit der
(Erwerbs-)Biografie und der Lebenssituation gekoppelt, in denen sich die Personen zum Zeit-
punkt der Unternehmensgriindung befinden. Zwei Personen dussern den Wunsch, sich
selbststandig zu machen, bereits kurz oder nach der schulischen bzw. beruflichen Ausbil-
dung. Bei den anderen drei Befragten vollzieht sich die Selbststandigkeit nach Jahren bzw.
Jahrzehnten der Erwerbstatigkeit als Angestellte:r und meist in schwierigen Erwerbssituatio-
nen (u.a. Restrukturierung des Unternehmens, Kiindigung).

Bei Person F (mannlich, Fotograf) beginnt die Selbststandigkeit in jungen Erwachsenenjah-
ren mit dem Eintritt ins Militar, wo sich erste Auftrage als Fotograf ergeben, was die Person
darin bestarkt, dass Hobby Fotografieren zum Beruf zu machen.

Frau G wurde dagegen im Alter von Mitte 30 Jahre selbststandig. Aus einer schwierigen Er-
werbssituation (Kiindigung) und Misserfolgen bei der Erwerbssuche entwickelt sie eine Ge-
schaftsidee, die an ihre Erfahrungen in der Gesundheitsbranche anknipft. Hinter der Fir-
mengriindung steckt eine Personlichkeit, die sich mehr Selbststandigkeit im Erwerbsleben
winscht und in der Krise eine Chance nach mehr Autonomie im Berufsleben erkennt:

«Ich habe dann aus der Not eine Tugend gemacht und habe gesagt, wenn ich auf dem Weg
keine Arbeit finde, dann mach ich kehrt und mach etwas selber» (Frau G, Gesundheitsbran-
che).

Die beiden anderen mannlichen Interviewten sind alter als 40 Jahre bzw. 50 Jahre alt. Auch
sie berichten Gber Briiche im Erwerbsleben, Umstrukturierungen der Firma und Firmen-
schliessungen, Verlust der Arbeit und Schwierigkeiten bei der anschliessenden Arbeitssuche.
Auch bei ihnen begriinden Berufserfahrungen, Persénlichkeit und besondere individuelle Fa-
higkeiten die angestrebte Selbststandigkeit.

Bei Herrn Y (Historischer Stadtfiihrer) entwickelt sich die Selbststandigkeit parallel zur Arbeit
als Angestellter, die bereits von Umbriichen gepragt war. Nach der Mitarbeit in der Drucke-
rei verlor Herr Y erstmals seinen Job und fand in einer Sicherheitsfirma in Basel Arbeit. Be-
merkenswert an Herrn Y's Weg in die Selbststandigkeit ist, dass der neue Job im Sicherheits-
dienst zwar Ausgangspunkt flir die Selbststandigkeit ist, aber die Arbeit in der
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Sicherheitsfirma keine beruflichen Fahigkeiten fiir die spatere Selbststandigkeit, historische
Stadtrundgdnge anzubieten, vermittelt:

«Die Idee, Fiihrungen anzubieten, entstand bei meiner Arbeit im Sicherheitsdienst bei den
grossen Messen...wo man gefragt wird, was man in Basel sonst so machen kann. Das lief
dann nebenher.» (Herr Y, Historischer Stadtfiihrer)

Herr Y geniesst die Unabhangigkeit und das Kreative in seiner Arbeit und weitet mit der Zeit
seine Touren aus. Er gibt nach wenigen Jahren den Beruf im Sicherheitsdienst auf, insbeson-
dere weil er sich mit der Rolle des historischen Stadtrundgangers sehr stark identifiziert:
«Ich sehe mich als Kiinstler mit grosser Narrenfreiheit.»

Der Eintritt in die Selbststandigkeit ist einerseits das Ergebnis von Briichen in der Erwerbsbi-
ografie und Misserfolgen, wie z.B. die nicht gegliickte Suche nach einem neuen Job. Ande-
rerseits bot diese beruflich schwierige Situation, die Chance Uber sich und den zukinftigen
Beruf nachzudenken. Das ist auch beim Elektronikreparateur, Herrn Z der Fall, der sich mit
52 Jahren selbststdandig gemacht hat.

«Ich bin das beste Beispiel fiir Resilienz... Elektronik ist immer mein Hobby gewesen... Jetzt
bastele ich und krieg noch was dafiir.» (Herr Z, Elektronikreparateur)

Neben den verschiedenen Erfahrungen im Erwerbsleben ragen die unterschiedlichen priva-
ten und familidaren Einbettungen in die Firmengrindung hinein. Das wird bei Herrn Y beson-
ders gut deutlich, dessen Freundeskreis und dessen Frau den Schritt in die Selbststandigkeit
personlich und finanziell unterstitzte.

«Ich hatte eine Timeline liber Basel entwickelt, weil mich das interessierte, und habe das ins
Internet gestellt. Und dann kamen Fragen, ob ich auch Stadtfiihrungen anbiete, von denen
ich erst einmal nichts wissen wollte. Bis jemand kam, den ich kannte und der mich um eine
Fiihrung bat. Ich bin da widerwillig reingerutscht und habe aber gemerkt, ich kann das nicht
schlecht. Es lief so nebenbei. Irgendwann hatte ich dann so viele Auftrige, dass ich abends
keine Zeit mehr fiir den Job im Sicherheitsdienst hatte... Meine Frau hat dann gesagt, mach
doch direkt voll mit Fiihrungen. Ich decke Dich finanziell.» (Herr Y, Historischer Stadtfiihrer)

Mit der Selbststandigkeit verknipfen sich Vorstellungen dariiber, unabhangig zu sein und
sich selbst zu verwirklichen. Dies ist auch bei Herrn Z der Fall, dessen Einstieg als selbststan-
diger Reparateur von Elektrogeraten durch den Verlust der Arbeit in der Chemiebranche zu-
stande kam. Dort hatte er seit Gber zwei Jahrzehnten als Chemikant und Sicherheitsfach-
mann gearbeitet. Im Alter von 52 Jahren erwies sich die Jobsuche zwar als schwierig, seinen
Optimismus verlor er jedoch nicht, berichtet er. Einer der Hauptimpulse fiir die neue Er-
werbstatigkeit ging schliesslich vom weiblichen Jobcoach aus, der die Leidenschaft von
Herrn Z fir Elektronik als Ressource und Chance fiir eine erfolgreiche Selbststiandigkeit er-
kannte.

«Ich bin dann ins Jobcoaching und nach dem die gute Frau [Jobcoach] erkannt hat, was ich
alles gemacht habe, hat sie zu mir gesagt. Mit ihrem Wissen, mit ihrem Knowhow machen
sie sich selbststdndig. Super, habe ich gedacht, das machen wir.» (Herr Z, Elektronikrepara-
teur)

Die Abhdngigkeit vom Staat, wie z.B. der Bezug von Arbeitslosentagegeld oder die Unter-
stltzung durch Sozialhilfe werden von den meisten als sehr unangenehm erlebt. Einzelne
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Aussagen kdnnen dahingehend zusammengefasst werden, dass die Uberwindung der Ab-
hdngigkeit vom Staat den Schritt in die Selbststandigkeit verstarkt hat.

Der moglichst schnelle Weg aus der Sozialhilfe ist ein Strang, der auch auf Frau K, die in der
Kosmetikbranche selbststdandig tatig ist, zutrifft und der den Schritt in die Selbststandigkeit
forciert hat. Zum Zeitpunkt der Unternehmensgriindung hatte sich die 25-Jdhrige um eine
Umwandlung ihres Aufenthaltsstatus von F (anerkannte Gefliichtete) in eine Niederlas-
sungsbewilligung B bemiiht. Den F-Ausweis besass sie zu diesem Zeitpunkt bereits seit 19
Jahren als sie mit ihrer Mutter aus Armenien floh. Eine Niederlassungsbewilligung B wiirden
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhéhen, berichtet Frau K. Gleichzeitig weiss die Be-
fragte, dass der Einstieg ins Erwerbsleben den Erhalt der Niederlassungsbewilligung B er-
leichtert.

Konkret beginnt der Weg in die Selbststandigkeit bei Frau K nach erfolgreicher schulischer
und kaufmannischer Ausbildung, wo sie die Gelegenheit erhalt, in der Kosmetikbranche zu
arbeiten. Sie nimmt in dieser Zeit ihre selbststandige Chefin als Vorbild.

«Der Wunsch, auch so eine Chefin zu sein, war gross. Ich wusste, selbststéndig sein, das ist
meine Leidenschaft.» (Frau K, Kosmetikbranche)

Frau K geht mit der Unternehmensgriindung ein hohes wirtschaftliches Risiko ein. Trotz F-
Ausweis, keiner staatlichen Unterstlitzung und bei geringem Eigenkapital investiert sie in die
Arbeitsmaterialien und mietet Raumlichkeiten an, die sie in Basel in einer fiir ihre kosmeti-
schen Dienstleistungen guten Lage findet.

Die Zufriedenheit der Kund:innen ist ein wichtiges Motiv fiir die Ausiibung der Selbststandig-
keit. Teilweise wird in der angebotenen Dienstleistung eine soziale und persdnliche Funktion
gesehen.

«Menschen kommen in mein Geschdft, die sonst niemanden sehen.... sie sind gliicklich, wenn
ihr Elektrogerdit repariert ist. Denken Sie an die dlteren Menschen, die mit neuen Gerdten
nicht klarkommen und unbedingt ihre alte Mikrowelle wiederhaben méchten.» (Herr Z,
Elektronikreparateur)

Fiir alle Befragten ist mit der Selbststdandigkeit das Bedtirfnis verknlipft, bei der Ausiibung
des Berufs unabhangig zu sein und durch die Tatigkeit, eigenen Ideen, Talente und Interes-
sen zu verwirklichen. Okonomische Zwinge sind oftmals vorhanden und als Antreiber fiir
diese berufliche Losung zu verstehen. Keine:r der Befragten wird durch die Vorstellung an-
getrieben, durch die Selbststdandigkeit reich zu werden.

Die Okonomie der Selbstverwirklichung und die Okonomie der Not laufen bei den meisten
Befragten zu einer «Not macht erfinderisch»-Strategie zusammen. Und diese Strategie er-
klart zu einem erheblichen Teil den Weg in die Selbststiandigkeit.

4.2 Herausforderungen in der Selbststandigkeit

Die Interviewten nehmen bei ihrer Selbststandigkeit unterschiedliche Herausforderungen
wahr, die entweder unmittelbar bestehen oder von langfristiger Natur sind.

Im Fall von Herrn Y (Historischer Stadtfiihrer) erreichen die Einnahmen nicht die Hohe, um
finanziell unabhangig zu sein oder gar langerfristig konsolidiert dazustehen. In den ersten
Jahren wird die Selbststandigkeit durch die finanzielle Unterstlitzung der Partnerin
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ermoglicht. Und gegenwartig bleibt auch bei guter Auftragslage die finanzielle Situation in-
sofern angespannt, dass keine Sonderausgaben (z.B. fiir Gesundheitskosten oder Reparatu-
ren von Haushaltsgeraten) auftreten diirfen. Geringe Ausgaben (z.B. geringe Wohnkosten
und ein bescheidener Lebensstandard) bilden die Basis fiir die Ausiibung des Berufs. Das
Einkommen und die geringen Ausgaben reichen aus, um Geld fir drei Monate zurtickzule-
gen berichtet Herr Y.

Eine der grundsatzlichen finanziellen Herausforderungen ist die Kostensenkung, insbeson-
dere die Miete der Arbeits- und Lagerrdaume. Zudem beeinflussen Konkurrenzsituationen
den Preis, die Leistung und die Arbeitsanforderungen (z.B. Flexibilitat, Aufwand fiir Kunden-
bindung). Die Interviewte aus der Kosmetikbranche berichtet von einer schwierigen Drucksi-
tuation aufgrund des hohen Wettbewerbs. Um Kund:innen nicht zu verlieren, wird beispiels-
weise versucht die Termine einzuhalten, selbst wenn die selbststandige Person krank ist.

«Das [Krankheit] darf es nicht geben, ohne Arbeit kein Einkommen, sechs Tage die Woche....
Ich habe die Routine des Leidens erlernt.» (Frau K, Kosmetikbranche)

Fir diejenigen, die ihre Dienstleistungen als einzigartig wahrnehmen, stellt sich kein beson-
derer Konkurrenzdruck ein. Fir sie ist die Bewaltigung der Anfragen als Einzelperson die
grossere Aufgabe als die Pflege von Kund:innen und die Akquise von Auftragen.

Die Reparatur von Elektronik ist ein typisches Beispiel fiir geringe Konkurrenz, hohe Nach-
frage, aber vergleichsweise geringem Gewinn. Wenn Kund:innen einem Elektrogerat einen
ideellen Wert zuschreiben oder in der Reparatur einen Beitrag z.B. fiir die Nachhaltigkeit se-
hen, sind die Kund:innen bereit, sogar mehr Geld fiir die Reparatur zu bezahlen als das Ge-
rat faktisch wert ist.

Im konkreten Arbeitsalltag wird die hohe Arbeitsbelastung erwahnt:

«Die Arbeit ist omniprdsent von friih bis spéit... sie geht bis in den Abend hinein... auch ge-
danklich.» (Frau G, Gesundheitsbranche)

Zudem wird die hohe Flexibilitdt genannt, die sich insbesondere auf Auftragserbringung be-
zieht. Die Arbeitszeiten konnen sich verlangern aufgrund kurzfristiger Anliegen der Kund:in-
nen, sie kdnnen auch in Abhangigkeit von bendtigten Ersatzteilen stehen, die spéter als ge-
plant eintreffen.

Die geringere Planbarkeit der Auftrdage und die gestiegenen Anspriiche der Kund:innen (zeit-
nahe Leistungserbringung, hohe Qualitat und glinstiger Preis fiir die Leistung) werden als
weitere Herausforderungen im Arbeitsalltag genannt, die nicht nur die hohe Flexibilitat, son-
dern auch die finanzielle Sicherheit des Unternehmens betrifft. Fiir einen Teil der Befragten
fuhrt dies dazu, auch in den Abendstunden zu arbeiten bzw. nicht abschalten zu konnen.

Die an die Selbststandigkeit gekniipften Anforderungen werden zwar als belastend, aber
auch als Selbstverstdndlichkeiten erlebt, da sie zur Selbststandigkeit gehdren, mit der sie
identifizieren muss.

«Als Soloselbststdndige miissen sie mit dem Geschdift verschmelzen... wenn eine Reparatur
nicht klappt, dann wird es manchmal auch spdt.» (Herr Z, Elektronikreparateur)

«Mein Geschdft ist sehr wertvoll fiir mich. Das ist mein Schweiss.» (Frau K, Kosmetikbranche)
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Die Akquise von Kund:innen ist fiir alle wichtig. Sie wird (iberwiegend als notwendiges Ubel
der Selbststandigkeit gewertet, wird aber keineswegs immer offensiv betrieben. Moglicher-
weise wird darin ein Konflikt mit den Vorstellungen von Selbststandigkeit gesehen.

«Ich mag mich nicht verkaufen, aber nur so kann ich iiberleben.» (Frau G, Gesundheitsbran-
che)

Dort, wo das Angebot bekannt ist und die Konkurrenz gering, spielt Kundenakquise dagegen
keine grosse Rolle.

Richtet sich der Blick auf die Langfristperspektive der Selbststandigkeit. Dann offenbaren
sich die Tragfahigkeit des Unternehmens und die Weitergabe des Geschafts als wichtige
Themen. Ebenso gehoren dazu die Bewaltigbarkeit der Arbeit im Alter, der eigene Gesund-
heitserhalt sowie die soziale und finanzielle Absicherung.

Fir alle Befragten ist die finanzielle Sicherheit im Alter ein wichtiges Thema und es werden
unterschiedliche Strategien gewahlt, im Alter keine grossen finanziellen Einbussen zu haben
oder gar in Altersarmut zu geraten. Ein Teil der Befragten berichtet tGber eine komfortable
Familiensituation, zum Beispiel aufgrund von Erbschaft. Fiir einen anderen Teil ist die Ein-
zahlung in die staatliche Alterssicherung und die Bildung privater Riicklagen und Investitio-
nen der einzige Weg zu mehr finanzieller Sicherheit.

Derjenige Selbststandige, der durch die Stadtrundgange starker koérperlich beansprucht
wird, denkt Gber Verschiebungen seines Arbeitsportfolios (hier: Schreiben und Zeichnen im
Alter) nach. In Bezug auf finanzielle Absicherung sieht die Person aber auch die Notwendig-
keit so lange zu arbeiten, bis es nicht mehr geht. Herr Y (Historischer Stadtfiihrer) deutet die
Notwendigkeit bis ins hohe Alter zu arbeiten («/ch werde arbeiten, bis ich tot umfalle.») kei-
neswegs als negativ. Die bescheidene Alterssicherung wertet er als Antrieb «im Alter etwas
zu tun».

Allen Befragten ist bewusst, dass die AHV keine ausreichende finanzielle Sicherheit im Alter
bieten wird. Die Einzahlung in mehrere 3a Sdulen gehoren ebenso zur Bewaltigungsstrategie
fehlender oder geringer Pensionsanspriiche wie das Anlegen in Aktien oder in andere Ver-
mogenswerte.

4.3 Erleben der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie und die ab Mitte Marz 2020 in rasch aufeinanderfolgenden Teilschrit-
ten getroffenen gesundheitspolitische Massnahmen flihrte zu massiven Einschrankungen im
Wirtschaftsleben. Auch die befragten Einzelunternehmer:innen wurden von den Lockdown-
Massnahmen erfasst. Von einem auf den anderen Tag blieben Kund:innen und Auftrage aus.
Der Lockdown fuhrte fir Selbststandige mit direktem Kund:innen Kontakt zu einem massi-
ven Einbruch oder gar zu einem kompletten Ausfall der Einnahmen. Bei gleichzeitig laufen-
den beruflichen und privaten Kosten flihrte dies auch bei den befragten Selbststandigen be-
reits nach wenigen Wochen zu wirtschaftlich sehr schwierigen Situationen.

Der Umgang mit der unternehmerischen Krise zeigt ein Muster in der personlichen Verarbei-
tung auf, demzufolge der Schock die erste Reaktion war, in der sich der emotionale Stress
auch korperlich zeigte. Auf den Schock, welcher durch die fehlenden Einnahmen und die Un-
sicherheit, wie lange die Situation anhalten wiirde, entstand, folgten konstruktive Ansatze
zur Verarbeitung und Bewaltigung. Ab diesem Zeitpunkt wurde die erzwungene
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Entschleunigung zum Thema und dies wurde fiir betriebliche Weiterentwicklungen genutzt,
zum Beispiel die Aktualisierung der Website, die Erweiterung des bestehenden Angebots
oder die Beratung von Kund:innen. Ein gutes Beispiel fiir diesen Prozess der Verarbeitung
bietet die Beschreibung von Frau G (Gesundheitsbranche):

«Wo das [Lockdown-Massnahmen] kommuniziert wurde, bin ich in eine Schockstarre gekom-
men. Ich war nicht mehr ansprechbar. Ich bin wie ein Roboter durchs Leben gelaufen. Ich
habe am ganzen Kérper Ausschlidge bekommen. Ich habe mich so gesehen, dass ich unter der
Briicke schlafen muss, dass ich null Finanzen habe. Das hat mich in so einen Schock versetzt,
auch wegen der Verantwortung meinem Sohn gegeniiber. Ich konnte nicht mehr zuhéren. Ich
bin normalerweise ein positiv eingestellter Mensch, aber ich habe nur noch Panik gehabt. Ich
habe aber dann gemerkt, dass mir ein Stein vom Herzen geht, dass ich nicht unter der Briicke
schlafen muss. Es gibt eine Lésung, habe ich gedacht. Das [die Einsicht] ist aus heiterem Him-
mel gekommen. Wir sind in der Schweiz. Das Sozialnetz ist so aufgebaut, dass jedem gehol-
fen wird. Ab dann bin ich wieder aktiv geworden und konnte handeln. Ich bin dann richtig
zum Zug gekommen. Ich muss den Studios zeigen, dass sie sauber arbeiten... In dieser Zeit
haben die [Tattoo-]Studios angerufen und nach der Zertifizierung gefragt. Das hat mir dann
wieder viel mehr gebracht. Ich war fiir die Kosmetiker:innen und Tédtowierer in der Zeit [kurz
bevor die Lockdown-Massnahmen aufgehoben wurden] eine wichtige Ansprechperson gewe-
sen und habe an ihren Schutzkonzepten mitgearbeitet.»

Auch die anderen Unternehmer:innen zeigten starkere emotionale Reaktionen. Die Unge-
wissheit, wann es in welcher Form mit dem Unternehmen weitergeht, wurde dabei als be-
sonders belastend erlebt. Die einschrankende Zeit wurde auch durch Ablenkung im Priva-

ten, mit etwa das nichts mit dem Beruf zu tun hatte, bewaltigt.

Die finanziell belastete Situation wurde, neben dem Verzehr der eigenen Ersparnisse, auch
durch die Inanspruchnahme staatlicher und privater Unterstitzung abgefedert. Vier der finf
Unternehmer:innen nahmen staatliche Entschadigungen fir den Erwerbsausfall in An-
spruch.! Diese staatlichen Unterstlitzungen werden als sehr wichtig bewertet.

«Das [Die Entschédigung fiir den Erwerbsausfall] hat wie am Schniirchen funktioniert, ich
kann nur Positives dariiber berichten.» (Herr F, Fotografie)

Auch die Unterstitzung durch die zur Verfiigung gestellten Gelder der Gewerbestiftung im
Rahmen der Initiative «Basel schafft(s) zamme» wurde als unkomplizierte und schnell ein-
treffende Unterstilitzung erlebt. Die befragten Einzelunternehmer:innen hatten vorher kei-
nen Kontakt zum Gewerbeverband gehabt, sie waren eher zufillig, z.B. Gber einen socialme-
dia-Kanal oder durch Bekannte, auf die Moglichkeit aufmerksam gemacht worden, diese fi-
nanzielle Unterstiitzung zu beantragen. Wahrend fiir die einen die Soforthilfe von 4.000
Franken als kleines Polster bewertet wird, bedeutet sie fiir andere eine essenzielle Hilfe.

«In dieser Zeit war [finanziell] schon fast nichts mehr da. Es hat noch gereicht fiir einen Mo-
nat, vielleicht eineinhalb... iiberraschend schnell kam dann der Entscheid. Und dann kamen
die 4.000 [Fr.], das reicht in meinem Fall fiir zwei bis drei Monate... In dieser Frist hat mir
diese Unterstiitzung mehr Atem gegeben hat, dann kam noch die Bundesunterstiitzung. Das
hat so lange gedauert. Ich werfe das [die spéite Unterstiitzung] dem Bund nicht vor, das war

1 Zur Bewiltigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hatte der Bundesrat zwischen Marz 2020
und September 2022 fiir Unternehmen, Arbeitnehmende und Selbststandigerwerbende verschiedene Unter-
stitzungsmassnahmen umgesetzt. Dazu gehorte insbesondere die Corona-Erwerbsausfallentschadigung.

28



eine Sache, die man sonst noch nie erlebt hat. Von dem Moment, wo die Gelder vom Bund
kamen, wusste ich, du wirst leben... Ich bin zufrieden mit den staatlichen Leistungen.» (Herr
Y, Historischer Stadtfiihrer)

Andere Formen der Unterstitzung waren auf die Reduzierung der laufenden Kosten ausge-
legt. Die Ubernahme von Kosten fiir die Anmietung der Geschifte oder Lagerrdume durch
den Staat wurden als sehr wichtig eingestuft und zum Teil in Anspruch genommen. Zudem
kamen auch Vermietenden bzw. die Liegenschaften dem Anliegen einer zeitlich begrenzten
Mietkostenreduktion entgegen und reduzierten die Miethdhen. Der finanzielle Ausfall wird
teilweise auch durch private Hilfen kompensiert, z.B. durch den/die Partner:in, durch
Freund:innen oder Bekannte. In diesem Zusammenhang wird auch das «soziale Basel» her-
vorgehoben, welches sich dadurch auszeichnet, «dass auf unbiirokratische Weise geholfen
wird, ohne etwas zuriickzuverlangen» (Herr Y, Historischer Stadtfiihrer). Die Gelder der Ge-
werbestiftung zur Bekdampfung der Folgekosten der Pandemie, die von lokal ansassigen Fir-
men und Privaten stammten werden als Beispiel fir das «soziale Basel» genannt.

Die Bewaltigung der finanziellen Situation gelang bei einigen nur durch deutliche Einschran-
kungen im Lebensstandard, wie etwa dem Verzicht von teurem Essen oder neuen Kleidern.
Diese Art von Bewaltigung gleicht der Art, wie Armutsbetroffene mit ihrer finanziell preka-
ren Situation umgehen.

Unterstitzungen aus der Branche (z.B. Verband Schweizer Berufsfotografen und Filmgestal-
ter) werden nicht genannt, was damit begriindet wird, dass in der Krise jeder und jede mit
sich genug zu tun hatte, um das wirtschaftliche Uberleben zu sichern.

Insgesamt bedeutete die Corona-Pandemie fiir die Soloselbststandigen eine erhebliche wirt-
schaftliche Krise und |6ste im ersten Moment stark negative Emotionen aus. Mit dem Her-
auslésen aus dem «Schockmoment» und der staatlichen und nicht staatlichen Unterstit-
zung wurde die Situation zunehmend positiv bewaltigt.

4.4 Verbesserungen in der Unterstltzung

Einer allgemeinen Verbesserung der Situation von Soloselbststandigen durch staatliche Un-
terstitzungsmassnahmen wird mit Zuriickhaltung begegnet. Obschon im Zusammenhang
mit Corona von der staatlichen Erwerbsersatzleistung Gebrauch gemacht wurde, kommt bei
den Befragten die Einstellung zum Tragen, moglichst wenig, bis keinen Kontakt zum Staat
haben zu wollen. Zum Teil wird die staatliche Unterstlitzung z.B. bei Verlust der Selbststan-
digkeit mit teuren Versicherungspramien begriindet, die es geben wiirde.

Erleichterte oder glinstige Kredite vom Staat werden ebenfalls eher abgelehnt, weil Riick-
zahlungspflichten auch dann bestehen bleiben, wenn es wirtschaftlich schlecht lauft. Ande-
rerseits besteht die Meinung, dass zinslose Darlehen mit erweiterten Rlckzahlungsfristen
eine Unterstitzungsmoglichkeit darstellen, insbesondere fiir die intensiveren Investitions-
phasen bei Unternehmensgriindung.

Die Inanspruchnahme der staatlichen Hilfen widerspricht den ausgepragten Vorstellungen
von Unabhangigkeit, welche mit der Selbststandigkeit verknlpft sind:

«Eine Art Kriegskasse fiir harte Zeiten?... Also ich mach das [die Selbststéindigkeit] fiir mich.
Ich verlasse mich nicht auf irgendwelche Kassen, wo ich das Geld hintue. Ich sorge gerne fiir
mich selbst vor.» (Herr Y, Historische Stadtfiihrer)
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Zudem werden die Unabhangigkeit und die Selbstverantwortung hervorgehoben und die
Verantwortung des Staates reduziert:

«Ich erwarte keine staatliche Unterstiitzung. Der Staat muss jetzt nicht dafiir aufkommen,
wenn ich in Schieflage gerate.» (Herr F, Fotografie)

Andererseits werden Vergleiche zu Angestellten hergestellt und Nachteile fiir Selbststandige
angesprochen:

«Woriiber aber man nachdenken kénnte, wdre: Jeder Arbeitnehmer, der krank wird, ist versi-
chert, jeder Arbeitnehmer, dem gekiindigt wird, ist versichert, als Unternehmer hat man letz-
ten Endes kein Netz, was einen auffangen kann. Da kénnte man eine Versicherung einfiihren,
wo man pflichtmdssig einzahlt.» (Herr F, Fotografie).

Auch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird in die eigenen Hande gelegt. Selbstver-
antwortung steht hier vor Unterstiitzung durch Dritte:

«Zundchst helfe ich mir selbst, bis es nicht mehr weitergeht.» (Herr Z, Elektroreparateur)

Bei einzelnen Interviewten wird ein grosseres Misstrauen gegeniiber dem Staat deutlich,
insbesondere gegentiber der Sozialhilfe. Zum Teil hdangt diese negative Einstellung mit
schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit zusammen, zum Beispiel was die Unterstit-
zung zu Beginn der Selbststandigkeit angeht.

Gefragt nach Unterstitzungsmoglichkeiten, die Gber die soziale Sicherheit hinausgehen,
wird teilweise weit ausgeholt und es werden andere gesellschaftliche Bereiche genannt. So
wird auf die besondere Verantwortung des Bildungssystems und der Schule hingewiesen,
besser aufs Leben vorzubereiten und Wissen lber Selbststandigkeit zu vermitteln:

«In der Schule lernt man nicht wirklich, wie ich die Miete bezahlen muss, ich lerne nicht, wie
ich einen Vertrag unterschreiben muss, ich lerne nicht, wie ich mein Leben managen muss.
Die Schule hat mich nicht aufs Leben vorbereitet und auch nicht auf die Selbststéindigkeit.
Deshalb braucht es mehr Informationsveranstaltungen, Abendkurse und Weiterbildungen fiir
Selbststéindige.» (Frau K, Kosmetikbranche)

Andere Selbststandige sehen Unterstitzungsangebote wie Beratung und Information, etwa
bei der Unternehmensgriindung, als weniger wichtig an, obschon die Griindungsphase fir
alle finf Befragten als Herausforderung erlebt wird.

Ein Teil der Befragten sieht den Staat in der Verantwortung, fir Selbststiandige etwas zu tun,
dies aufgrund der gesellschaftlichen Wirkungen, die durch Selbststandigkeit erzielt werden.
Zum Beispiel schaffen Selbststandige Chancen fiir andere Arbeitnehmer:innen oder Jobsu-
chende:

«Es muss von Staat mehr wertgeschdtzt werden, dass andere von meiner Erfahrung profitie-
ren kénnen, andere ein Praktikum machen kénnen oder auch angestellt werden.» (Frau K,
Kosmetikbranche)

Ein Teil der Interviewten weist auf die zu hohen Kosten einer Krankentaggeldversicherung
hin, besonders wenn sie ab bzw. nah am ersten Krankheitstag greifen sollen. Verbesserte
Regelungen, leichtere Zugdnge und glinstigerer Pramien der Krankentaggeldversicherungen
werden diesbezliglich erwahnt. Schliesslich werden verbesserte Steuerabziige fur Selbst-
stindige als eine zu verbessernde Unterstlitzung genannt. Die Frage, ob und wie der Staat
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die Alterssicherung verbessern kann, bleibt dagegen unbeantwortet. Hier wird auf die be-
stehende Saule (3a) fiir die Altersvorsorge hingewiesen.
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5. Soloselbststandigkeit im Kontext staatlicher und nicht staatlicher Ak-
teure — Expert:inneninterviews

Im vorliegenden Projekt wurden vier Expert:innen qualitativ befragt, die bei ihrer Arbeit mit
Soloselbststandigen zu tun haben. Da das Projekt einen Fokus auf staatliche Unterstlitzung
legt, wurden mit der Ausgleichskasse, der Sozialhilfe und dem Amt fiir Arbeitslosenversiche-
rung drei staatliche Einrichtungen von Basel-Stadt befragt, die an unterschiedlichen Punkten
mit Soloselbststandigen (Griindung der Selbststandigkeit, laufender Betrieb und Aufgabe des
Unternehmens) zu tun haben. Die nachfolgenden Inhalte spiegeln die Ergebnisse aus den
vier Interviews wider. Mit der Budget- und Schuldenberatung Plusminus kommt eine nicht
staatliche Einrichtung hinzu, die mit Selbststandigen zu tun hat, die sich finanziell in schwie-
rigen Situationen befinden.

Die Interviews wurden durch die folgenden Themen und Fragen vorstrukturiert. Innerhalb
dieser Themenblécke konnten die Expert:innen offen und frei antworten.

Ausgangslage:

e Inwiefern kommen Sie bei Ihrer Arbeit mit Personen in Kontakt, die soloselbststandig
sind bzw. sich soloselbststandig machen mdéchten?

e Worin unterstltzet Ihr Amt bzw. Ihre Einrichtung die Gruppe der Soloselbststandi-
gen?

Herausforderungen:

Was sind die grossten Herausforderungen fiir Sie im Umgang mit Soloselbststandigen bzw.
Personen, die sich soloselbststandig machen moéchten?

Verbesserungen

e Welche Unterstitzung misste aus lhrer Sicht fiir Soloselbststandige verbessert wer-
den (mit Blick z.B. auf die schlechtere Vorsorge bei Krankheit und im Alter, héheres
Verschuldungsrisiko, Insolvenz)?

5.1 Ausgleichskasse Basel-Stadt
Ausgangslage

Die Aufgabe der kantonalen Ausgleichskasse Basel-Stadt (AKBS) und der Verbandsausgleichs-
kassen (z.B. GastroSocial, Basler Arbeitgeber, medisuisse) sowie des Bundes ist es, die Bei-
trage fur die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) einzuziehen und die Leistungen
auszuzahlen.

Alle drei Versicherungen sind obligatorisch, d.h. alle in der Schweiz wohnhaften und/oder er-
werbstatigen Personen sind grundsatzlich in der AHV versichert und entrichten zudem Bei-
trage fur die Invalidenversicherung (IV) und die Erwerbsersatzordnung (EO). Die Beitragszah-
lung gilt auch fir Selbststandige.
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Was den Ablauf angeht, melden sich Selbststandigerwerbende zunachst bei der AKBS, in
dem ihr Geschaéftssitz ist, oder bei der fir sie zustandigen Verbandsausgleichskasse an. Die
Anmeldung erfolgt inzwischen vor allem digital. Aufgabe der Ausgleichskasse ist es zunachst
zu priifen, ob die Person in der Schweiz als selbststandig einzustufen ist. Dies entscheidet die
AKBS im konkreten Einzelfall. Bei Versicherten, die gleichzeitig mehrere Tatigkeiten ausliben,
ist jedes Erwerbseinkommen dahingehend zu prifen, ob es aus selbststandiger oder un-
selbststandiger Erwerbstatigkeit stammt. Es ist moglich, dass eine versicherte Person gleich-
zeitig fur eine Firma als selbststandig erwerbend gilt und fir die andere Firma als unselbst-
standig erwerbend.

Ist die Selbststandigkeit akzeptiert, zieht die AKBS Beitrage fur die AHV/IV/EO ein. Der Selbst-
standigerwerbende schatzt sein voraussichtliches Jahreseinkommen und die AKBS erhebt
darauf Akontobeitrage. Definitiv festgesetzt werden die Beitrdage von der AKBS auf der
Grundlage der Meldung der Steuerverwaltung lber das steuerlich rechtskraftig veranlagte
selbststandige Erwerbseinkommen.

Wahrend sich Angestellte den Beitrag fiir AHV, IV und EO mit ihrem Arbeitgeber teilen, mus-
sen selbststandig erwerbende Personen die Beitrage selbst tragen. Sie profitieren jedoch bis
zu einem Einkommen von rund CHF 60'000 pro Jahr von reduzierten Beitragssatzen.

Herausforderungen

Laurent Kanert, Leiter flir den Bereich Persdnliche Beitrdge, berichtet tiber eine Komplexi-
tatszunahme im Umgang mit Selbststandigen, die sich bei der AKBS anmelden. «Sowohl! die
Vielfalt der im wirtschaftlichen Leben anzutreffenden Sachverhalte wie auch die Geschwin-
digkeit von deren Veréinderungen nehmen stetig zu und dies betrifft unsere Arbeit mit Selbst-
stdndigen», so Kanert.

Im Vergleich zur Beitragseinziehung von Angestellten binden Selbststandige mehr Personal
der AKBS. Die Bestimmung der Selbststandigkeit, die Festlegung und die Anpassung von Bei-
tragshohen und die Einziehung der Beitrdge bedeuten massiv mehr Aufwand als bei den An-
gestellten.

«Der Verwaltungsaufwand mit den Selbststdndigen ist deutlich aufwdndiger. Bei einer Firma
mit 100 Personen wird die Beitragszahlung iiber eine Stelle [dem Arbeitgeber] verwaltet; bei
100 Selbststindigen wird die Beitragszahlung fiir alle 100 Personen verwaltet.»

Den Strukturwandel am Arbeitsmarkt mit dem wachsenden Teil an Dienstleistungen spiiren
auch die Ausgleichskassen einschliesslich die AKBS. Die Ausdifferenzierung der Berufe im
Zuge der Digitalisierung hat auch zu mehr Selbststandigen gefihrt. « Was friiher Hardware
war ist heutzutage Software», sagt Kanert und fiihrt dies am Beispiel der Verdnderung in
Druckereibetrieben und den selbststandigen Grafiker:innen aus. «Die Arbeiten, die friiher an
teuren Maschinen in Druckereien bzw. Grafikateliers getdtigt wurden, werden heutzutage
von Grafikern am Computer und oftmals von zu Hause aus ausgefiihrt», berichtet Kanert. Die
Arbeitswelt hat sich gedndert. Digitale Plattformen wurden geschaffen, die Kund:innen und
Anbieter:innen vermitteln, wie z.B. Uber. Kanert sieht in der wachsenden Zahl von Selbst-
standigen eine Herausforderung fiir die Sozialversicherungen.

«Der Strukturwandel am Arbeitsmarkt mit seiner zunehmenden Zahl an Selbststdndigen hat
das Potential, die Sozialversicherungen grundlegend zu stéren», sagt Kanert. «Trotz Effizienz-
steigerung in der Bearbeitung der Félle nimmt der Personalbedarf stetig zu und damit stei-
gen auch die Verwaltungskosten», fihrt Kanert aus.
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«Bei langsam wachsenden Zahlen der Selbststdndigen beobachten wir eine Dynamik inner-
halb der An- und Abmeldungen», berichtet Kahnert. «Im Laufe des Jahres melden sich deut-
lich mehr Selbststdndige an und wieder ab als das friiher der Fall war.»

Eine Herausforderung fiir Selbststandige sieht Kanert in der wachsenden Zahl an gering Qua-
lifizierten, die weniger intrinsisch motiviert sind. «Diese Personen finden keinen Job als Ange-
stellte und machen sich aus wirtschaftlicher Not selbststindig. Geschieht dies in einem Tiéitig-
keitsfeld mit hoher Konkurrenz, scheitert oftmals die Selbststéndigkeit, weil durch die hohe
Konkurrenz die Preise fiir die erbrachte Leistung oder das Produkt gering sind», berichtet Ka-
nert.

«Wenn jemand dagegen intrinsisch motiviert ist, das Umfeld stimmt, d.h. die Branche kennt
und bereits Kund:innen hat und wenn die Person gut ausgebildet ist, dann ist das Risiko des
Scheiterns deutlich kleiner», erzahlt Kanert. Die AKBS hat keine Beratungsaufgabe in Bezug

auf wirtschaftliche Risiken, die Selbststandige bei Unternehmensgriindung eingehen. Erfah-
rene Sachbearbeiter:innen kénnen die wirtschaftlichen Risiken oftmals jedoch gut beurtei-

len.

Die Corona-Pandemie und die Lockdown-Massnahmen haben fiir viele Selbststdndige eine
hochproblematische Situation erzeugt. «Viele Selbststdndige haben sich bei uns gemeldet
und gefragt, was passiert jetzt», sagt Kanert. «Die Lage hat sich in Bezug auf die AHV/IV/EO-
Beitrdge jedoch schnell beruhigt, weil der Bund mit der Corona-Erwerbsausfallentschédigung
fir Selbststdndigerwerbende schnell reagiert hat und die AKBS als Auszahlstellen die Bei-
tréige fiir die AHV, IV und EO direkt an der Quelle, d.h. tiber die Corona-Erwerbsausfallent-
schddigung einziehen konnten».

Verbesserungen

Mit Blick auf eine Verbesserung der sozialen Sicherheit fiir Selbststandige, weist Kanert auf
die grosse Heterogenitit der Selbststandigen hin. Da sind Arzte, Anwilte und andere Dienst-
leister mit einem stabilen Kundenstamm, denen es wirtschaftlich gut bis sehr gut geht. Es
gibt aber auch diejenigen, die es wirtschaftlich sehr schwer haben. « Wenn Selbststindige
verschuldet sind, ist bei Vorliegen von Verlustscheinen keine Einzahlung in die AHV durchsetz-
bar, was spdter zu geringeren Rentenleistungen und damit zu einem héheren Armutsrisiko
fiihren kann», sagt Kanert.

Aus einer personlichen Warte heraus, skizziert Kanert Verbesserungen in Bezug auf die Sozi-
ale Sicherheit von Selbststindigen. Die Ausweitung des Versicherungswesens zur Absiche-
rung von Risiken des Lebens sieht Kanert bei Selbststandigen als wenig vielversprechend an.
Wenn die Versicherung in Anspruch genommen wird, steigen automatisch die Versiche-
rungspramien und diese kdnnen sich Selbststandige in wirtschaftlich prekaren Situationen
nicht leisten.

Die Idee, den/die Auftraggeber:in in die Verantwortung zu nehmen und beispielsweise fir
die empfangene Leistung einen Beitragsanteil an die Sozialversicherung zu leisten, wie dies
Arbeitgeber:innen fiir ihre Angestellten tun, findet Kanert interessant. Beispielsweise kénn-
ten fiir Plattformen, die Auftrdge und Kund:innen an Selbststindige vermitteln, eine Uber-
nahme von Sozialversicherungsbeitragen wie der AHV geregelt werden. Allerdings kdnnen
Abgaben an die Sozialversicherungen durch Auftraggeber:innen auch zu Auftragsverlusten
flhren, weil sie eine Preissteigerung mit sich bringen.
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Den von vielen Selbststdndigen praktizierten Vorbezug von Geldern aus der Pensionskasse
als Investitionskapital fur die Unternehmensgriindung sieht Kanert als problematisch an, da
bei wirtschaftlichem Misserfolg bei Selbststandigen das Armutsrisiko, insbesondere im Alter
erhoht wird. «Es ist fiir die AKBS auch oft nicht méglich, festzustellen, ob der so ausbezahlte
Vorbezug tatsdchlich fiir den Aufbau der selbststindigen Tétigkeit genutzt wurde», so Ka-
nert.

5.2 Amt fUr Arbeitslosenversicherung
Ausgangslage

Flr selbststandig Erwerbstéatige ist innerhalb des Amts flir Wirtschaft und Arbeit (AWA) vor
allem die kantonale Amtsstelle flir Arbeitslosenversicherung (KAST) zustandig. Die Amtsstelle
setzt die Regelungen im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes um. Entsprechend
ihres Regelungsbereichs und der Ausrichtung auf Arbeitsnehmende, hat es die KAST beim
Thema Selbststandigkeit vor allem mit Arbeithnehmenden zu tun, die arbeitslos geworden
sind und sich zukiinftig selbststandig machen mdchten.

Ferner ist das Amt fiir Selbststandige zustandig, die zusatzlich in einem Angestelltenverhalt-
nis waren und aufgrund einer verlorenen Anstellung Arbeitslosentagegeld beanspruchen
mochten und mit Unterstitzung des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) eine
neue Angestelltentatigkeit wiederaufnehmen (oder sich erneut selbststandig machen moch-
ten).

Schliesslich sind auch die ausschliesslich selbststandig Erwerbstatigen mit einer GmbH oder
AG zu erwdhnen, die nach Liquidation oder Konkurs der Unternehmung, Anspruch auf Ar-
beitslosenentschadigung haben, eine Anstellung suchen oder sich erneut selbststandig ma-
chen mochten.

Die Unterstliitzungsmassnahmen der kantonalen Amtsstelle fir ALV fiir arbeitslose Personen,
die sich selbststandig machen mochten, beziehen sich auf voriibergehende, teilzeitbezogene
oder vollzeitige und dauerhafte Selbststandigkeit.

Die Arbeitslosenversicherung stellt arbeitssuchenden Personen die Moglichkeit zur Verfii-
gung eine selbststiandige Erwerbstatigkeit als Zwischenverdienst auszuiiben. Diese Personen
erhalten Arbeitslosentagegeld, konnen selbststandig arbeiten, missen aber ihre Einnahmen
gegenlber ihrer zustiandigen Arbeitslosenkasse als Zwischenverdienst deklarieren. Diese Un-
terstlitzungsmassnahme richtet sich an Personen, die weiterhin auf Stellensuche sind, je-
doch trotz Zwischenverdienst vermittlungsfahig bleiben und in diesem Sinne in der Lage
sind, eine zumutbare Stelle zeitnah anzunehmen.

«Diese Unterstiitzungsmoéglichkeit [Arbeitslosentagegeld fiir selbststédndige Erwerbstdtigkeit
im Zwischenverdienst] ist nicht dafiir gedacht, die Selbststdndigkeit so lange zu unterfiittern,
bis sie sich trégt...Vielmehr geht es um Schadensminderung und schnelle Integration in den
Arbeitsmarkt als Angestellter. Die Regelungen sind streng. Mit 6ffentlichen Geldern sollen
Private [Privatwirtschaft] nicht unterstiitzt werden.» (Herr Bolick, KAST, AWA BS).

Die Arbeitslosenversicherung ermdoglicht eine Arbeitslosenentschadigung auch fir Personen,
die eine dauerhafte, jedoch teilzeitliche Selbststandigkeit aufnehmen. Voraussetzung dafiir
ist, dass die Person weiterhin mit einem Umfang von mindestens 20% arbeitslos gemeldet
bleibt und in diesem Umfang entsprechend weiterhin vermittlungsfahig bleibt. Es handelt
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sich somit um eine Kombination aus Angestelltenverhaltnis und dauerhafter Selbststandig-
keit. In diesem Fall wird der Anspruch um den Umfang der Selbststandigkeit reduziert; die
Einnahmen aus der Selbststandigkeit miissen nicht mehr als Zwischenverdienst deklariert
werden.

Fiir diejenigen, die sich vollzeitig selbststandig machen mdchten, gibt es die Moglichkeit, ei-
nen Antrag auf Tagegelder zur Unterstitzung in der Planungs- und Vorbereitungsphase zu
stellen. Es handelt sich um eine arbeitsmarktliche Massnahme. In diesem Fall erhalt die Per-
son wahrend maximal 90 Tagen Tagegelder ohne jegliche Verpflichtung gegeniiber der Ar-
beitsvermittlung (keine Arbeitssuche, keiner Stelle annehmen, keine Kurse oder Beratungs-
gesprache besuchen). Voraussetzung dafir ist ein Mindestalter des Antragstellers von 20
Jahren. Zudem muss die Person ohne eigenes Verschulden arbeitslos geworden sein und sie
muss ein Grobprojekt und/oder ein ausgearbeitetes Projekt zur Aufnahme einer wirtschaft-
lich tragfahigen und dauerhaften selbststandigen Erwerbstatigkeit vorweisen kdnnen (vgl.
BSV 2023a).

Schliesslich bietet die Arbeitslosenversicherung die Méglichkeit an, ein personliches
Coaching zu vermitteln. Der Besuch dieser Einzelkurse muss mit der Aufnahme einer selbst-
standigen Erwerbstatigkeit in Zusammenhang stehen. Zudem kann fiir die Selbststandigkeit
auch ein Mikrokredit beantragt werden. Die kantonale Amtsstelle fir Arbeitslosenversiche-
rung arbeitet eng mit der Stiftung Arbeitsrappen zusammen, welche einen Mikrokredit pruft
und entscheidet, ob sie einem Kredit zuspricht oder diesen ablehnt.

Im Jahr 2022 haben 56 erwerbslose Personen an der Fordermassnahme teilgenommen. Es
kdnnen keine substanziellen Veranderungen in der Zahl der Unterstltzten zwischen der Zeit
vor, wahrend und nach der Corona-Pandemie festgestellt werden.

Begrenzte Unterstiitzungsmaoglichkeiten fiir ausschliesslich Selbststéndige

Die Moglichkeiten der Unterstlitzung im Rahmen des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
sind fiir Selbststandige begrenzt. Die Person kann nur dann Arbeitslosenentschadigung be-
anspruchen, wenn sie ihre selbststandige Erwerbstatigkeit vollstindig aufgegeben hat und
Uber eine Mindestbeitragszeit von zwolf Monaten verfiigt. Diese kann durch eine Anstellung
erflllt sein oder durch Versicherungsbeitrage im Rahmen der eigenen GmbH oder AG, nicht
aber durch die Tatigkeit in der eigenen Einzelfirma.

Die Beitragszeit muss grundsatzlich in den zwei Jahren vor der Arbeitslosigkeit erfiillt worden
sein, wobei diese Zeitspanne zu Gunsten der rein Selbststandigen (mit Einzelfirma) bis zu
vier Jahren ausgedehnt werden kann. Diese Regelungen betont auch der Abteilungsleiter
Herr Bolick. Wenn die Voraussetzungen fiir den Leistungsbezug nicht erfiillt sind und die Per-
son dennoch Unterstiitzung einfordert, wird sie an die Sozialhilfe verwiesen.

Bemerkenswert an dieser Stelle ist die zunehmende Zahl an selbststandigen Personen, die
eine GmbH grinden. Da sie Versicherungsbeitrage bezahlen, haben diese Personen im Falle
der Arbeitslosigkeit und unter den oben genannten Voraussetzungen (Aufgabe der Selbst-
standigkeit, rechtsgeniglicher Nachweis der Lohnzahlungen) einen Anspruch auf Arbeitslo-
senentschadigung.

Kurzarbeitsentschadigung

Das AWA gewadhrt auch Kurzarbeitsentschadigung. Die Kurzarbeitsentschdadigung unterstitzt
in wirtschaftlichen Krisen, in dem sie bei Reduzierung oder vollstandigen Einstellung der
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Arbeit in einem Betrieb eine Entschadigung fir die Angestellten leistet. Die arbeitsrechtli-
chen Vertragsbeziehungen mit Angestellten bleiben aufrecht.

Die Kurzarbeitsentschadigung ist fiir die Thematik Soloselbststandigkeit nur dahingehend re-
levant, als zu Beginn der Covid 19-Pandemie die auf behdérdliche Massnahmen beruhende
Kurzarbeitsentschadigung fir Arbeitsausfalle in Form einer Pauschale gewdhrt wurde, soweit
die Firmeninhaber Beitrage bezahlt hatten (z.B. wenn die Firma eine GmbH oder AG dar-
stellte). Selbststandige mit Einzelunternehmung waren von Anfang an auf Erwerbsersatzlei-
tungen angewiesen (im Unterschied zu ihren Angestellten, die Anspruch auf Kurzarbeitsent-
schadigung hatten).

Herausforderungen und Verbesserungen

Die Arbeitslosenversicherung ist im Grundsatz ein Arbeitnehmergesetz und nicht fir Solo-
selbststandige ausgerichtet. Dadurch ist der Unterstiitzungsrahmen der ALV fiir Soloselbst-
standige begrenzt. Selbststandigkeit wird aber immerhin als eine Moglichkeit anerkannt, der
Arbeitslosigkeit ein Ende zu setzen.

Die Arbeitslosenversicherung wird von Aussenstehenden einseitig als Versicherung im Kri-
senmodus wahrgenommen. Zu wenig bekannt ist, dass man sich bei einer drohenden Ar-
beitslosigkeit bereits beim AWA (insbesondere beim RAV) melden kann. Auch Soloselbst-
standige, die noch angestellt sind und sich in fragilen Arbeitsverhaltnissen befinden, kénnen
von der Arbeitslosenversicherung beraten werden. Darauf verweist der Abteilungsleiter Herr
Bolick.

Die Corona-Pandemie hat keinen Einfluss darauf gehabt, dass sich in dieser Zeit oder auch
danach mehr arbeitslose Personen selbststandig machen wollen. In der Corona-Pandemie
ging es vor allem darum selbststandig zu bleiben.

Das AWA hat gesetzlich einen eindeutigen Auftrag. Dies fiihrt zu Fokussierung auf die eigene
Arbeit. In der Konsequenz wird die Vernetzung als weniger wichtig bewertet. «Die Zusam-
menarbeit mit anderen Akteur:innen wdre noch zu verbessern», so Herr Bolick. «Fiir diejeni-
gen Personen, die sich bei uns melden, fiir die wir aber nicht zustédndig sind, ist es von Vorteil,
wenn ihnen gesagt werden kann, welche Fachleute aus anderen Amtern oder Einrichtungen
(z.B. Schuldenberatung) fiir sie zusténdig sind». Herr Bolick weist darauf hin, dass fiir die ver-
schiedenen Anliegen von Selbststindigen ein Uberblick tiber die zustandigen Amter, Einrich-
tungen und zustandigen Personen wichtig ware.

In Bezug auf die Zielgruppe ist das Informiertsein eine Herausforderung. Selbststandige, die
eine GmbH griinden, wissen manchmal gar nicht, dass sie Anspruch auf die Arbeitslosenver-
sicherung haben, ignorieren diese bzw. kimmern sich in wirtschaftlich schwierigen Phasen
zu spat darum. Hier ragt fehlerhafte Unternehmensfiihrung hinein. «Hdufig ist bei Einzelun-
ternehmen in wirtschaftlicher Schieflage keine saubere Buchhaltung vorzufinden und manch-
mal ist auch kein getrenntes Lohnkonto gefiihrt worden, was z.B. die Konkursverwaltung er-
schwert. Es kann sein, dass Lohnzahlungen nicht ausgewiesen werden, weil er bzw. sie den
Lohn bar aus der Kasse genommen hat», so Herr Bolick. Ein Problem ist auch, dass Personen
die Sozialversicherungsbeitrage nicht bezahlt haben.

Das erschwert die Moglichkeiten, das Unternehmen zu retten. «Die Rettung des Unterneh-
mens ist keine Aufgabe der ALV, im Gegenteil: «die Unternehmung muss verkauft, liquidiert
oder in Konkurs sein, bevor die ALV die Person finanziell unterstiitzen kann.», so Heiko Bolick.
Es fehlt zudem noch zu sehr die Organisiertheit vieler Branchen (Kammer, Verbande), die die
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Selbststandigen besser informieren, was z.B. im Fall von drohendem Unternehmensverlust
rechtzeitig zu tun ist.

Eine kontextbezogene Herausforderung fiir den Kanton Basel-Stadt ist die Dreildnderkonstel-
lation. Selbststandige aus Deutschland und Frankreich drangen auf den Schweizer Arbeits-
markt. Die Arbeitslosenversicherung misste sich in die Diskussion um den Wirtschaftsraum
hier mehr einbringen. Von aussen wird das AWA zu sehr als Amt bei Arbeitslosigkeit wahrge-
nommen und nicht als Amt, dass praventiv auf Risiken hinweist und berét.

5.3 Sozialhilfe
Ausgangslage

Die Sozialhilfe unterstltzt Einwohner:innen der Stadt Basel in Notlagen durch materielle und
personliche Hilfe und auch durch andere Dienstleistungen. Soloselbststandige, verstanden
als Inhaber:innen einer Einzelfirma, die ein Erwerbseinkommen erzielen, das nicht Einkom-
men flr eine als Arbeitnehmer:in geleistete Arbeit darstellt, kdnnen ihren Rechtsanspruch
zur Sicherung ihrer Existenz und gegebenenfalls ihrer Familie geltend machen. Zudem unter-
stitzt die Sozialhilfe Soloselbststandige im Rahmen ihrer sozialen Integration. Beide Unter-
stltzungsleistungen der Sozialhilfe sind an unterschiedliche Voraussetzungen geknipft.

Soloselbststandige kénnen unter Berilicksichtigung der Geschaftszahlen des Unternehmens
finanzielle Unterstitzung durch die Sozialhilfe erhalten, um den Lebensunterhalt zu sichern.
Auf Grundlage der monatlich nachzuweisenden Erfolgsrechnung (Gegeniiberstellung von
Einnahmen und Ausgaben) und der Bilanz (abschliessende Gegeniiberstellung von Einnah-
men und Ausgaben, Vermdgen und Schulden) der letzten sechs Monate priift die Sozialhilfe,
ob der Betrieb in dieser Zeit schon einmal wirtschaftlich existenzdeckend war. Sofern die Vo-
raussetzungen fiir die Unterstlitzungsaufnahme erfiillt sind, erhalt der Soloselbststandige
die finanzielle Unterstiitzung. In dieser Uberbriickungszeit wird monatlich gepriift, ob sich
ein Turnaround abzeichnet und es dem Betrieb finanziell besser geht. Wenn das Unterneh-
men existenzsichernd ist, dann findet die Ablosung von der Sozialhilfe statt. Ist dies nicht der
Fall, kann die Uberbriickungszeit nach bestimmten Voraussetzungen einmalig um maximal
zwei Monate verlangert werden.

Selbststandige Erwerbstatigkeit kann auch als Tatigkeit zur sozialen Integration bewilligt wer-
den. Unter den Voraussetzungen, dass die Person nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt
werden kann, soziale Integration und eine Tagesstruktur zu gewéhrleisten ist, die Person
nicht verschuldet ist und mit der Unterstiitzung durch die Sozialhilfe keine Wettbewerbsver-
zerrung vorliegt, ist Sozialhilfe moglich. In diesem Fall handelt es sich bei der selbststandigen
Tatigkeit, um eine soziale Massnahme, um soziale Desintegration zu verhindern. Die Einzel-
fallkommission der Sozialhilfe (EFKOS) entscheidet Gber den Antrag.

Bezieht die Person bereits Sozialhilfe, ist die Unterstiitzung der selbststandigen Erwerbstatig-
keit bei Unternehmensgriindung nur in Ausnahmefallen moglich, z.B. wenn aufgrund per-
sonlicher Eignung und eines erfolgversprechenden Geschaftsplanes eine hohe Wahrschein-
lichkeit fir die schnelle und langfristige Abl6ésung aus der Sozialhilfe besteht.

Dass Sozialhilfebeziehende eher selten einen Antrag auf Unterstiitzung der selbststandigen
Erwerbstatigkeit bei Unternehmensgriindung stellen, und diese Antrdge selten unter den
Blickwinkeln sozialer oder beruflicher Integration bewilligt werden, zeigen interne
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Auswertungen der Sozialhilfe. In den Jahren 2021 und 2022 wurden von fiinf Personen An-
trage fur die Unterstiitzung der Unternehmensgrindung gestellt, wovon in keinem Fall ein
Aufbau einer Selbststéandigkeit durch EFKOS beschlossen wurde.

Zwar weist die Sozialhilfestatistik auf keine markanten Veranderungen in der Anzahl von
Selbststdandigen in der Sozialhilfe hin, weder saisonal noch tber die letzten Jahre, «jedoch
erleben wir punktuell branchenspezifische Verdéinderungen», sagt der Leiter der Abteilung
Intake, Gerd Misenta. Seitdem in der Branche der Taxiunternehmen ein Mindestlohn gilt, er-
halten Taxifahrer:innen den Vorschlag, eine GmbH zu griinden und sich selbststdndig zu ma-
chen. Vom urspriinglichen Arbeitgeber werden gegen eine Gebihr die Kund:innen vermit-
telt. Die Firma dient als Plattform, ohne dass die Taxichauffeure du -chauffeusen dort noch
arbeiten. Wir stellen dann fest, dass Taxifahrer:innen als Einzelunternehmer:innen unter
Druck stehen, um wirtschaftlich rentabel zu sein. «Eine weitere Beobachtung ist, dass be-
stimmte Arten der Selbststdndigkeit sich nicht in dem Masse zeigen, wie wir es erwarten»,
sagt Gerd Misenta und nennt als Beispiel Schauspieler:innen. «Bei diesen Titigkeiten gehen
wir davon aus, dass diese zusétzlich als Angestellte arbeiten».

Auf die Auswirkungen von Corona angesprochen, weist Herr Misenta auf die Uberbriickende
Unterstlitzung, die die Sozialhilfe zu Beginn der Pandemie und den Lockdown-Massnahmen

geleistet hat, hin. Diese Hilfen wurden durch Bundeshilfen (Erwerbausfallentschadigung) ab-
gelost.

Herausforderungen und Verbesserungen

Gerd Misenta beschreibt die Unterstiitzung von selbststandig erwerbenden Personen im
Rahmen der Sozialhilfe als komplexe Aufgabe, insbesondere weil sie firr die antragstellende
Person nicht einfach ist. «Die Erreichung eines existenzsichernden Einkommens bedeutet un-
ter Umstdnden, dass die Person ihren Betrieb aufgeben muss. Sie [die selbststéndigen Perso-
nen] identifizieren sich so stark mit ihrer Tétigkeit, dass sie nicht von der Sozialhilfe beein-
flusst werden wollen und auch nicht etwas anderes machen méchten. Wenn die Sozialhilfe
am Lebensinhalt kratzt, dann ist es fiir die Betroffenen schwierig.»

Die Prufung der Anspruchsgrundlagen eines bereits bestehenden Unternehmens ist komplex
und bindet vergleichsweise viele Ressourcen in der Sozialhilfe. In die Geschaftsabrechnung
fallen neben der Darlegung der Einnahmen auch die Ausgaben. Diese kdnnen sehr unter-
schiedlich sein, und es kdnnen sich betriebsbedingte und private Ausgaben vermengen. Zu-
dem sind die Geschaftsunterlagen oftmals unvollstandig. «Hdufig scheitert die Bilanzpriifung
an der Art, wie die Buchhaltung gefiihrt wurde», sagt Gerd Misenta.

Fiir die Unterstlitzung der Soloselbststandigen durch die Sozialhilfe ist eine Abgrenzung zwi-
schen beruflicher Selbststandigkeit und Hobby/Liebhaberei notwendig. Die Tatigkeit wird als
berufliche Selbststandigkeit eingestuft, wenn mit der Tatigkeit ausschliesslich eine Gewinner-
zielung bezweckt wird, wenn auf Rechnung gearbeitet wird und die Person das wirtschaftli-
che Risiko fiir die Tatigkeit und die erbrachte Leistung tragt.

Die Gewahrleistung der sozialen Integration und die Aufrechterhaltung der Tagesstruktur als
Unterstutzungsgrund setzen anspruchsvolle Priifungen voraus. Neben der Einhaltung der be-
reits genannten Kriterien (mangelnde Vermittelbarkeit, keine Verschuldung) wird eine fachli-
che Begriindung (z.B. Arzt/Arztin, Sozialarbeiter:in) verlangt, inwiefern die Selbststindigkeit
die soziale Integration in besonderer Weise gewahrleistet. «Hier ist das Verbot der Wettbe-
werbsverzerrung von besonderer Bedeutung», sagt Gerd Misenta. Damit ist eine
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Beeinflussung des Marktes aufgrund staatlicher Subvention gemeint. Sozialhilfe ist nicht da-
fiir gedacht, unrentable Unternehmen zu unterstiitzen und z.B. durch Preisdumping andere
Betriebe zu benachteiligen. Selbststandige Tatigkeit zur Gewahrleistung der sozialen Integra-
tion und einer Tagesstruktur wird nur von der Sozialhilfe gefordert, wenn die Wettbewerbs-
verzerrung nicht gilt, was bei Nischenprodukten der Fall sein kann. Das Produkt, das nicht
oder kaum in der Region bzw. der Schweiz hergestellt oder importiert werden handelt (z.B.
Korbflechterei) oder die (Dienst-)Leistung lediglich in bescheidenem Umfang angeboten
wird. «Die Priifung, ob Wettbewerbsverzerrung vorliegt, bindet viele Ressourcen, sie beginnt
bereits mit der Einholung von Informationen zu den branchentypischen Stundenléhnen», so
Misenta

«Mdchte sich eine unterstiitzte Person selbststindig machen, so miissen fiir eine Unterstiit-
zung durch die Sozialhilfe strenge Kriterien erfiillt sein, da die Sozialhilfe nicht zum Ziel hat,
die Unternehmensgriindung zu finanzieren», sagt Gerd Misenta. « Wir priifen dann nicht nur,
ob eine Verschuldungssituation vorliegt, sondern wir beurteilen, ob es sich um ein Nischen-
produkt handelt und die Geschdiftsidee auf dem Markt bestehen kann und das Unternehmen
kurzfristig, d.h. binnen sechs Monaten wirtschaftlich trdgt. Das Verbot der Wettbewerbsver-
zerrung tangiert auch hier die Entscheidung, Sozialhilfebeziehenden zu unterstiitzen, die sich
selbststéndig machen wollen. Kurz vor Ablauf der sechs Monate wird der Einzelfall und die
individuelle Situation nochmals angeschaut.»

Eine der grossen Herausforderungen besteht darin, den Selbststéandigen die Grenzen der So-
zialhilfe deutlich zu machen. «Es geht um Unterstiitzung fiir den Lebensbedarf und fiir die
berufliche Integration, nicht jedoch fiir die Gutsprache eines Investitionskredits», berichtet
Gerd Misenta.

Die Erarbeitung einer Perspektive mit den unterstitzenden Personen ist eine grosse Heraus-
forderung, da Soloselbststandige ein klares Tatigkeitsfeld haben. Sie sind in diesem Moment
weniger flexibel als Angestellte. «Das Selbstbewusstsein ist oftmals angeknackst wie bei Sozi-
alhilfebeziehenden, die friiher als Angestellte gearbeitet haben, jedoch wiegt das Verwach-
sen sein mit der Selbststéindigkeit stérker als bei Angestellten und schrinkt die Wiedereinglie-
derung in den Arbeitsmarkt ein», berichtet Gerd Misenta.

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen funktioniert zwar, wird aber auch als heraus-
fordernd geschildert, «da das vorgelagerte Arbeitsamt ihrem Auftrag folgt, die Betroffenen
in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder an die Sozialhilfe weiterzugeben, was bei Personen in
Selbststdndigkeit passiert», so Misenta.

5.4 Budget- und Schuldenberatung Plusminus Basel
Ausgangslage

In der Diskussion um Risiken in der Soloselbststandigkeit wird auf die héhere Anfalligkeit,
sich zu verschulden, hingewiesen. Aus diesem Grund wurde die Beratungsstelle Plusminus in
Basel kontaktiert und der Stellenleiter, Jirg Gschwend fir ein Interview einbezogen.

Plusminus ist eine soziale Beratungsstelle, die Privatpersonen zu Budget- und Schuldenfra-
gen berat. Sie tut dies sowohl praventiv, um durch einen vorausschauend kompetenten Um-
gang mit Finanzen Schuldensituationen zu verhindern. Zudem hilft die Beratungsstelle bei
konkreten Anliegen und Schwierigkeiten (Info & Beratung). Bei der Beratung von
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Selbststandigerwerbenden beschrankt sich Plusminus aus fachlichen und zeitlichen Griinden
auf Soloselbststandige.

«Wenn Personen zu Plusminus kommen, dann befinden sich die Betroffen meist in finanziell
schwierigen Lebenslagen», berichtet Herr Gschwend. Sie melden sich in der Regel im Infola-
den oder per Telefon und bitten um Beratung. Vom Angebot horen diese Gber unterschiedli-
che Kandle, sei es liber Bekannte oder (iber Organisation, mit denen die Betroffenen wegen
ihrer finanziell schwierigen Situation bereits in Kontakt stehen, z.B. dem Betreibungsamt, der
Steuerverwaltung oder der Sozialhilfe.

«Die Dauer, die Personen bei uns sind, schwankt erheblich. Sie sind von einer Beratung bis
mehrere Jahre bei uns. Soloselbststindige gelangen héufig mit dem Wunsch an Plusminus,
bei der Sanierung des Unternehmens Hilfe zu erhalten. Wenn sich in der Beratung zeigt, dass
eine Sanierung nicht méglich ist, bricht ein Teil der Personen aus Enttduschung die Beratung
ab. Das Aufsuchen von Plusminus ist eine freiwillige Entscheidung», sagt Jirg Gschwend

Da Plusminus an den Lebenslagen der Personen ansetzt, werden Probleme deutlich, die
Uber die finanzielle Situation hinausgehen. Neben den finanziellen Schwierigkeiten bestehen
bei den Betroffenen haufig Gesundheitsprobleme und familidre Probleme. Diese kbnnen
durch Stress im Unternehmen ausgel6st werden, insbesondere wenn die wirtschaftliche
Lage des Unternehmens prekar ist, wirkt sich dies negativ auf die Gesundheit aus. Wenn die
verschuldeten Personen keinen Schweizer Pass haben, kénnen Schwierigkeiten mit dem Mig-
rationsamt hinzukommen, so Jiirg Gschwend. «Schulden sind fiir sich genommen im Normal-
fall kein Ausweisungsgrund, aber in der Kombination von Sozialhilfeabhéngigkeit und Schul-
den hat sich die Bleibesituation von Ausldnder:innen nicht zuletzt durch die Revision des Aus-
ldndergesetzes per 1.1.2019 verschlechtert», so der Stellenleiter. Es sind haufig mehr Man-
ner, die als (Solo-)Selbststandige wegen finanziellen Problemen und Verschuldung zu Plusmi-
nus kommen. Im letzten Jahr waren von den zwoélf (Solo-)Selbststandigen, die von Plusminus
beraten wurden, zehn mannlich.

Die besonderen Herausforderungen im Umgang mit Soloselbststiandigen bestehen darin,
dass die Menschen sich sehr haufig stark mit dem Unternehmen identifizieren:

«Bei Selbststindigen bzw. Soloselbststéindigen ist die betriebliche und private Situation eng
verwachsen. Die finanziellen Schwierigkeiten des Einzelunternehmens beeinflussen direkt die
wirtschaftliche und soziale Situation nicht nur des Soloselbststdndigen, sondern meist der
ganzen Familie», sagt Jirg Gschwend

Aufgrund der zu tatigenden Investitionen, den laufenden Kosten ist der Schuldenstand bei
Soloselbststiandigen, die in wirtschaftliche Schwierigkeit geraten tendenziell hoher als bei
Privatpersonen. «Bei ratsuchenden Migrant:innen, die soloselbststdndig sind, féllt uns auf,
dass sie bei Unternehmensgriindung hdufig bereits in finanziell schwierigen Situationen ste-
cken und sich im privaten Umfeld Geld fiir die Unternehmensgriindung geliehen haben», be-
richtet Jirg Gschwend.

Die Unterstltzung gestaltet sich bei Giberschuldeten Soloselbststandigen nicht immer leicht:
«Viele kbnnen schwer nachvollziehen, dass bei hohen Verschuldungssituationen es nicht
mehr um die Rettung des Unternehmens, sondern um die soziale Existenzsicherung und die
Wohn(ungs)sicherung geht. Personen, die am Anfang einer Verschuldung stehen, unterstiit-
zen wir, die Verschuldungssituation in den Griff zu bekommen, beraten bei den Verhandlun-
gen mit den Glédubigern [und Glédubigerinnen], unterstiitzen dabei, dass finanzielle Anspriiche
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gegenliber dem Staat geltend gemacht werden. Héufig treten bei den Soloselbststdndigen
offene Sozialversicherungsbeitrige auf, was die Sanierung erschwert, da diese Forderungen
gesetzlich privilegiert sind und im Rahmen einer Sanierung vollumfinglich zu begleichen
sind», sagt der Stellenleiter.

Herausforderungen und Verbesserungen

Die Falle bei Selbststandigen sind komplexer als bei den tGbrigen Ratsuchenden. «Als Infor-
mations- und Beratungsstelle, die jdhrlich 300 bis 400 Personen unterstiitzt, gerdt Plusminus
bei komplexen Fdllen ressourcentechnisch schnell an Grenzen», so Gschwend. «Das ist auch
der Grund, warum wir nicht aktiv die Unterstiitzung von Selbststdndigen bewerben. Ich bin
mir sicher, es wiirden viel mehr verschuldete [Solo]Selbststéndige zu uns kommen, wenn wir
das Angebot aktiv bewerben», so Gschwend.

Was die Unterstlitzung angeht, offenbart sich eine psychologische Herausforderung bei der
Inanspruchnahme von Hilfen, insbesondere wenn sich Soloselbststandige an den Staat wen-
den. «Der Schritt von der Autonomie in der Selbststéndigkeit zur Sozialhilfe und der grossen
Abhdngigkeit ist sehr gross», sagt Jirg Gschwend.

Wie den meisten anderen Ratsuchenden fallt es verschuldeten Soloselbststandigen eher
schwer Beratungsstellen aufzusuchen. Neben Scham wiegt bei Personen mit hohem Autono-
miebestreben das Gefiihl des Eigenversagens und des drohenden Autonomieverlusts schwer,
sagt Gschwend. Rund um die Corona-Entschadigung haben mehr Personen die Beratungs-
stelle aufgesucht. Dabei konnte auch eine Rolle gespielt haben, dass es in jener Situation fir
die Betroffenen einfacher war, sich an die Beratungsstelle zu wenden, so Gschwend. In die-
ser Zeit wurde die schwierige finanzielle Situation weniger als persénliche Schuld bewertet.

Aus Sicht von Plusminus braucht es niederschwellige Informationen und Beratung zu den
Herausforderungen und Risiken der Selbststandigkeit. Die Hiirden fiir die Unterstiitzung von
Selbststdandigen in der Sozialhilfe sind sehr hoch und es ist davon auszugehen, dass nicht we-
nige Selbststandige trotz finanziell prekarer Situation die Inanspruchnahme vermeiden. «Die
Hiirden miissen insbesondere fiir jene Soloselbststindige, die sehr geringe Chancen auf eine
Anstellung als Arbeitnehmende haben, abgebaut werden», sagt Jiirg Gschwend.

Da der zweite Arbeitsmarkt bereits vom Staat mitfinanziert wird, ist das in der Sozialhilfe
haufig genannte Argument der Wettbewerbsverzerrung bei Sozialhilfeleistungen an den Le-
bensunterhalt von Soloselbststandigen nicht Gberzeugend, findet Jlirg Gschwend. Sozialhilfe
sollte bei Soloselbststiandigen mit fehlender Vermittlungsfahigkeit dauerhaft als Erganzung
zu einer nicht existenzsichernden selbststandigen Tatigkeit moglich sein, wenn dies mit Blick
auf die soziale Integration respektive den Erhalt einer Tagesstruktur sinnvoll ist.

Ein grundsétzliches Verschuldungsrisiko ist durch die zu leichte Moglichkeit gegeben, fir die
Unternehmensgriindung Geld aus der Pensionskasse zu beziehen. «Fiir Soloselbststéndige,
die als Verschuldete zur Schuldenberatung kommen, ist diese Situation fatal», so Jlrg
Gschwend.

Schliesslich braucht es aus Sicht Gschwend mehr Ressourcen in der Schuldenberatung fir
die Arbeit mit Soloselbststandigen. Plusminus hdtte ein Ressourcenproblem, wenn sie sich
aktiv an die Selbststdndigen wenden und daraufhin mehr verschuldete Einzelunternehmer:in-
nen zu ihnen kommen wiirden.
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6. Fazit
6.1 Zusammenfassung

Die vorgelegte Studie ordnet die Soloselbststandigkeit in Basel-Stadt Gber die Veranderun-
gen am Arbeitsmarkt ein. Demnach hat sich die Selbststandigkeit im Allgemeinen und die So-
loselbststandigkeit im Besondern in verschiedenen Berufsfeldern in den letzten beiden Jahr-
zehnten ausgedehnt und etabliert. Die wachsende Bedeutung von Soloselbststandigkeit ist
Ausdruck einer sich weiter ausdifferenzierenden und verandernden Gesellschaft, mit einem
komplexer werdenden Arbeitsmarkt. Der Wandel halt an und bringt auch gegenwartig spezi-
alisierte Berufe und Tatigkeiten hervor, insbesondere im Dienstleistungssektor, die im Rah-
men einer Selbststandigkeit angeboten werden kdnnen.

Die Veranderungen in der Arbeitswelt werden von technologischen Veranderungen getra-
gen. Insbesondere die Digitalisierung unterstiitzt die Moglichkeiten, mit wenig Infrastruktur,
d.h. mit wenig Hardware wie z.B. Maschinen, Raumlichkeiten und Personal, unterschiedliche
Dienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig hat in der erwerbstatigen Bevélkerung der Wunsch
nach mehr Flexibilitdt, Autonomie und Selbstverwirklichung zugenommen. Selbststandigkeit
und insbesondere das Einzelunternehmertum gilt als eine Beschaftigungsform, bei der diese
Werte besonders gut eingelost werden.

Es gibt aber auch einen Treiber der Unternehmensgriindung, der wenig mit Selbstverwirkli-
chung, Einkommenszuwachs oder langfristiger Unternehmensexpansion zu tun hat. Sich
selbststandig zu machen, kann durch wirtschaftliche Notwendigkeit bedingt sein. Wenn der
Arbeitsmarkt keine oder eine aus Sicht des Betroffenen unbefriedigende Tatigkeit im Ange-
stelltenverhaltnis bietet, wird der Weg in die Selbststandigkeit gewahlt, um ein Erwerbsein-
kommen zu generieren.

Wirtschaftlich befinden sich Soloselbststandige an unterschiedlichen, teilweise kontraren Po-
sitionen und dies bestimmt zumeist in erheblichem Masse die finanzielle Situation des Haus-
halts, in dem die oder der Selbststandige lebt. Von allen Soloselbststandige befindet sich ein
Viertel von ihnen im tiefsten Einkommensdezil, wahrend 18% zum hochsten Einkommensde-
zil gehoren (Salvi/Schnell 2021). Bezogen auf Manner und Frauen fehlen fiir die Schweiz und
fiir Basel vertiefte Analysen zu Soloselbststandigen; fiir Selbststandige zeigt sich jedoch, dass
selbststandige Frauen geringere Einkommen erzielen als selbststandige Manner.

Zahlen zu allen Selbststdandigen zeigen auf, dass ein nicht unerheblicher Anteil in wirtschaft-
lich schwierigen Situationen ist. Im Durchschnitt waren im letzten Jahrzehnt rund 9% aller
Selbststandigen unter Berlicksichtigung des gesamten Haushaltseinkommens von finanziel-
ler Armut betroffen. Unter der Annahme, dass Soloselbststandige eine vergleichbare Ar-
mutsquote wie andere Selbststandige aufweisen und die Armutsquote in Basel-Stadt der ge-
samtschweizerischen Armutsquote von 9% entspricht, leben im Jahr 2020 etwa 580 der
6.443 im Kanton registrierten Einzelunternehmer:innen in Haushalten, die von Armut betrof-
fen sind.

Eine genaue Analyse steht noch aus, doch in denjenigen Branchen, in denen tiberproportio-
nal Tieflohne herrschen (d.h. Detailhandel, Gastronomie, Herstellung von Textilien und Be-
kleidung) oder die Beschéaftigungsverhaltnisse prekar sind und der Umsatz gering ist, werden
hohere Unternehmensrisiken vermutet. Hoher Wettbewerb bei geringen Preisen werden ne-
ben hohen laufenden Kosten und geringer Planungssicherheit als wesentliche Griinde fir
hohere Unternehmensrisiken genannt. Die Selbststandigkeit wird zudem zum Risiko, wenn
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sich beruflich gering qualifizierte Personen aus einer schwierigen beruflichen Situation her-
aus selbststandig machen und Entscheidungs- und finanzieller Druck vorherrschen.

Der Blick auf Umfang und Struktur der Soloselbststandigkeit zeigt in der Langzeitperspektive
(1991 bis 2021) eine Zunahme der Selbststiandigen in Basel und in der Schweiz auf. In den
letzten flinf Jahren ist jedoch eine Stagnation insbesondere auch in der Anzahl Soloselbst-
standiger zu beobachten. Der Gesundheitsbereich gehort zu den Branchen in Basel mit der
grossten Anzahl an Soloselbststandigen. Entgegen der gesamthaft zu beobachtenden Stagna-
tion hat die Soloselbststandigkeit im Gesundheitsbereich in den letzten fiinf Jahren markant
zugenommen. Die Alterung der Gesellschaft und der Rlickgang privat geleisteter Pflegeres-
sourcen konnen als eine Erklarung fiur diese strukturellen Veranderungen in der Soloselbst-
standigkeit herangezogen werden.

Die Darstellung des Forschungsstandes zeigt in Bezug auf wirtschafts- und beschaftigungspo-
litische Initiativen zur Forderung der Selbststandigkeit vor allem eine Investition in zukunfts-
trachtige Berufsfelder (Startup-Forderung im Bereich Umwelt) auf; die bestehenden Pro-
gramme sind weniger auf die Forderung der Selbststandigkeit in bestehenden Branchen oder
die Integration von Menschen ohne Arbeit ausgerichtet.

Die in dieser Studie durchgefiihrten Interviews mit fiinf Soloselbststandigen verdeutlichen
die unterschiedlichen Lebensbiografien, aus denen heraus die Unternehmen gegriindet wer-
den. Sie reichen von der Erfiillung eines Jugendtraums in jungen Jahren bis zur Uberwindung
der Erwerbslosigkeit im Alter von tber 50 Jahren. Die Gesprache zeigen in beeindruckender
Weise auf, wie eng die eigene Arbeit mit den Werten Selbstverwirklichung, Autonomie und
Flexibilitat verknlipft sind und wie sehr sich die Personen mit ihrem Unternehmen identifi-
zieren. Es iberrascht nicht, dass die befragten Einzelunternehmer:innen ihren Alltag als
Selbststdandige in hohem Masse als sinnerfillt erleben. Zudem erkennen sie in ihrer Leis-
tungserbringung gegeniiber den Kund:innen haufig auch eine soziale Funktion. Das Wirt-
schaftsleben bildet demnach nicht nur eine Arena des Wettbewerbs, sondern auch ein Ort
sozialer Beziehungen.

Im besonderen Interesse dieser Studie lag die Bewaltigung der Corona-Pandemie. Bei unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Ausgangslagen der befragten Soloselbststandigen waren die
Folgen der Corona-Pandemie fiir alle markant und bedeuteten eine grosse Schwachung ihrer
Unternehmen. Die personliche Bewaltigung der Pandemie zeigt ein Muster auf, das fir die
professionelle Unterstiitzung von Selbststandigen wichtig ist. Die erste Reaktion der Be-
troffenen auf die wirtschaftliche Krise lasst sich als Schock beschreiben, die eine Handlungs-
unfahigkeit zur Folge hat und in der sich der emotionale Stress auch korperlich zeigt. Auf den
Schock, welcher durch die fehlenden Einnahmen und die Unsicherheit, wie lange die Situa-
tion anhalten wiirde, entstand, folgten meist mit Hilfe des privaten Umfelds konstruktive Be-
waltigungsstrategien, die nicht zuletzt auch durch die Gewissheit getragen wurden, vom
Staat finanziell unterstitzt zu werden.

Trotz der «Corona-Hilfe» wird die Unterstiitzung durch den Staat von den Befragten grund-
satzlich eher abgelehnt, was die Wirtschaftssituation im Bedarfsfall der Unternehmen eher
verscharft. Der grosse Wunsch nach Selbststandigkeit und Autonomie im Beruf fihrt mog-
licherweise dazu, dass bei schwierigen wirtschaftlichen Situationen des Unternehmens auf
Unterstlitzung durch aussen verzichtet wird.

Die Befragung von Expert:innen der Ausgleichskasse, der Sozialhilfe und des Amts fiir Ar-
beitslosenversicherung in Basel-Stadt sowie der ebenfalls in Basel ansdssigen Budget- und
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Schuldenberatungsstelle Plusminus liefert Erkenntnisse Gber ihren Umgang mit Soloselbst-
standigen. Die Interviews gewahren Einblicke in die Moglichkeiten, Leistungen und Unter-
stiitzung fir Soloselbststindige. Zwar haben die staatlichen Amter und die nicht staatliche
Einrichtung unterschiedliche Aufgaben und zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Soloselbst-
standigen Kontakt, d.h. bei Griindung der Selbststandigkeit, bei laufendem Betrieb oder Auf-
gabe des Unternehmens. Jedoch ist fiir alle vier Organisationen die hhere personelle Res-
sourcenbindung charakteristisch, die sie fiir die Betreuung bzw. Beratung von Personen in
bevorstehender, ehemaliger oder bestehender Selbststandigkeit, insbesondere im Vergleich
zu Erwerbstatigen im Angestelltenverhaltnis aufwenden. Es stellt sich die Frage, welche Kon-
sequenzen sich aus dem hoheren personellen Aufwand (z.B. in der Art der Beratung) erge-
ben und wie die hohe Personalbindung entschlackt (z.B. weiterer Bilirokratieabbau) und
gleichzeitig das Portfolio an Angeboten aufrechterhalten werden kann.

Die Expert:inneninterviews liefern nicht nur Informationen liber zentrale staatliche und nicht
staatliche Angebote fiir Selbststdandige, sondern enthalten Meinungen, welche Herausforde-
rungen und Risiken Einzelunternehmer:innen tragen. Diese Meinungen der Expert:innen
sind im abschliessenden Teil, welcher sich mit der Verhinderung und Bewaltigung prekarer
Soloselbststandigkeit auseinandersetzt, eingebettet.

6.2 Ansatze zur Verhinderung und Bekampfung prekarer Soloselbststandigkeit

Ein Hauptziel der vorliegenden Studie war es prekare Soloselbststandigkeit in Basel zu unter-
suchen. Daran ankniipfend schliesst der Bericht mit ersten vorliufigen Uberlegungen ab,
wie prekare Soloselbststandigkeit zukiinftig besser bekdmpft und verhindert werden kann.

Tragféihige Beschdftigungsverhdltnisse gesetzlich verankern

Wie fur Angestellte auch, stellt sich fiir Soloselbststandige die grundsatzliche Frage, wie sie
durch ihre Erwerbstatigkeit ein materielles Wohlergehen aufbauen konnen. Wobei gleichzei-
tig das gesundheitliche Wohlbefinden gewahrt bleibt und wie die Spharen des Arbeits- und
Privatlebens in gesunder Balance zueinanderstehen. Die Verhinderung prekarer Beschafti-
gungsverhaltnisse kann als eine wichtige Voraussetzung daflir gesehen werden. Damit So-
loselbststandigkeit wirtschaftlich, gesundheitlich und auch sozial tragfahig ist, ist zu kldaren,
wie Selbststandige und in welchen Vertragsbeziehungen sie gegeniiber den Kund:innen oder
auch anderen Vertragspartner:innen stehen, wie z.B. vermittelnde Plattformen.

Fir diese Sicherstellung tragfahiger Beschaftigungsverhaltnisse sind meist Jurist:innen ge-
fragt, die die Selbststandigkeit priifen, wie z.B. die Rechtsabteilung der AKS. Tragfahige
Selbststandigkeitsverhaltnisse unterstlitzen nicht nur die wirtschaftliche, gesundheitliche
und soziale Sicherheit des Unternehmenden, sondern tragen auch zur Vermeidung prekarer
Scheinselbststandigkeit und zur Verhinderung unlauterer Wettbewerbsverzerrung bei.

Kostenlose Beratung bei Unternehmensgriindung ausweiten und bekannt machen

Information und das Wissen tber den Zugang zu Informationen sind fiir alle Phasen der
Selbststandigkeit wichtig. Personen, die sich selbststandig machen wollen, sind noch besser
und moglichst kostenlos zu informieren und zu beraten (z.B. auch iber Vor- und Nachteile
einer GmbH). Diesbeziiglich gibt eine grosse Anzahl von allerdings kommerziellen Anbietern.
Hinzukommt auch das Amt fiir Wirtschaft und Arbeit (AWA), das im Rahmen der Standortfor-
derung Beratung und Vermittlung anbietet. Die Interviews mit Soloselbststandigen legen den
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Schluss nahe, dass der Bekanntheitsgrad der staatlichen Angebote noch ausgeweitet werden
kann.

Verhinderung von Unternehmensrisiken und Bekdmpfung prekdrer Soloselbststdndigkeit ko-
operativ organisieren

Fiir die Unterstlitzung von Soloselbststandigen in wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkei-
ten ist grundsatzlich die Kooperation zwischen den Einrichtungen und Organisationen wich-
tig, die Selbststandige unterstiitzen. Ebenfalls ist wichtig, dass die staatlichen und nicht staat-
lichen Organisationen einschliesslich der Berufsverbande fiir die Thematik von Unterneh-
mensrisiken und Unterstlitzungsangebote sensibilisiert sind und Informationen zu Hilfen
weitergeben kdnnen.

Vorbezugspraxis aus Pensionskassen (iberdenken

Sowohl die Ergebnisse aus den Expert:inneninterviews als auch die sozialpolitischen Diskus-
sionen weisen auf das Gberdurchschnittliche Risiko der Altersarmut bei Soloselbststandigen
hin. Eine Ursache wird im Vorbezug aus der Pensionskasse im Rahmen einer Unternehmens-
griindung oder wegen anderer unternehmerischer Investitionen gesehen. Vor diesem Hin-
tergrund erscheint die gegenwartige Vorbezugspraxis bedenkenswert.

Alternative (Versicherungs-)Modelle sozialer Sicherheit fiir Selbststéndige entwickeln und er-
proben

In dieser Studie wurden neben der Vorbezugspraxis andere Aspekte der sozialen Sicherheit
skizziert. Die sozialpolitischen Debatten zur Soloselbststandigkeit betreffen die Arbeitslosen-
versicherung, die Invalidenversicherung, das Unfallversicherungsgesetz, das Krankentage-
geld, die Versorgung im Alter und auch die Sozialhilfe. Auch die OECD zum Sozialschutz von
Selbststandigen weist auf Verbesserungen in diesen Bereichen hin. In diesem Sinne organi-
siert sich die Verhinderung von Prekarisierungsprozessen bei Selbststandigen entlang eines
verbesserten Sozialschutzes. Auf dem Weg dorthin ist die Entwicklung und Erprobung alter-
nativer (Versicherungs-)Modelle sozialer Sicherheit (z.B. kundenbasierter Aufpreis fir die Ar-
beitslosenversicherung) ein grosses — angesichts der Giberproportionalen Armutsquoten von
Selbststandigen — aber Gberlegenswertes Reformvorhaben.

Sozialleistungen fiir Unternehmer:innen in finanziellen Schwierigkeiten verbessern

Wie auch bei erwerbssuchenden Angestellten sollte das Ziel sein, Losungen fir die Einzelun-
ternehmer:innen zu finden, bevor die Betroffenen ihre Erwerbstatigkeit (und damit ihr Un-
ternehmen) aufgeben und Sozialhilfe beantragen missen. Diesbezlglich ist Giber eine Aus-
weitung der Unterstitzungen voriibergehender, teilzeitbezogener oder vollzeitiger und dauer-
hafter Selbststandigkeit tiberlegenswert.

Wenn Sozialhilfe beantragt werden muss, sind die bisherigen Regelungen liberdenkenswert.
So gibt es Hinweise dafiir, dass die Quote der Nichtinanspruchnahme von Sozialhilfe bei
Selbststdandigen Gberproportional hoch ist und nochmals Gber der durchschnittlichen
Nichtinanspruchsquote in Basel-Stadt von 31% liegt. Angesicht der rund 580 Soloselbststdn-
digen, die den Hochrechnungen zufolge in Basel-Stadt armutsbetroffen sind, stellt sich die
Frage, warum diese die staatlichen Hilfen selten in Anspruch nehmen und wie eine hohere
Inanspruchnahme gelingen kann. Die Uberlegungen reichen von Enttabuisierung des Bezugs
von Sozialhilfe, Abbau der Angste z.B. vor Ausschaffung (wenn durch die Aufgabe der Er-
werbstatigkeit die auslandische Person mit begrenztem Aufenthalt befiirchtet, keine
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Verlangerung ihres Aufenthaltsstatus zu erhalten) bis zum Abbau der Beflirchtung, dass die
gefiihrten Unternehmen bei Bezug von Sozialhilfe sofort aufgegeben werden zu missen.

Zudem ist in Bezug auf die Regelungen zur Uberbriickungszeit und zur Unternehmensgriin-
dung die aktuelle Praxis in der Sozialhilfe bedenkenswert. Dies angesichts der geringen Zah-
len von Selbststandigen, die diese Sozialleistungen beantragen und erhalten. Das Problem
der branchenspezifischen Wettbewerbsverzerrung durch Sozialhilfe ist aufgrund der gerin-
gen Antragszahlen und noch geringeren Gewahrungen gegenwartig als dusserst gering einzu-
stufen.

Spezifische Angebote fiir verschuldete Selbststdndige anbieten

Bislang gibt es in Basel-Stadt wenig spezifische Angebote fiir Gberschuldete Unternehmen.
Im Rahmen vorgelagerter Informationen ist die Thematik der Verhinderung von Verschul-
dungsrisiken praventiv aufzunehmen.

Gesellschaftliche Bedeutung von Soloselbststéindigen vermitteln

Bislang ist die hohe Bedeutung von Soloselbststandigen in der (Dienstleistungs-)Gesellschaft
wenig bekannt. Kampagnen kénnen fiir die besondere Funktion des Einzelunternehmertums
sensibilisieren.

47



7. Literatur

Bauer, B. (2020). Selbststandige in der AHV. In Soziale Sicherheit CHSS. URL: https://sozialesi-
cherheit.ch/de/selbststaendige-in-der-ahv/ (letzter Zugriff: 30.8.2023).

Bonnemeier, S. (2012). Griinden 50 plus - die besonderen Chancen und Risiken alterer Exis-
tenzgrinder. Unternehmer ab 50 - Notlosung oder Lebenstraum? URL: https://www.akade-
mie.de/de/wissen/gruenden-50-plus/best-ager (letzter Zugriff: 30.8.2023).

Bundesrat (2023): «Die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden in der Schweiz» Bericht des
Bundesrates in Erflllung des Postulates 21.3281 Maret Marianne vom 18. Marz 2021. Bericht
BR D.pdf (parlament.ch)

Bundesamt fiir Statistik (2017). Schweizerische Arbeitskrafteerhebung (SAKE). Selbststandige
Erwerbstatigkeit in der Schweiz, 2017.

Bundesamt fiir Statistik (2021). Erhebung Gber die Einkommen und Lebensbedingungen,
SILC 2021.

Bundesamt fiir Statistik (2023). Kaderlohne / Tieflohne | Bundesamt fiir Statistik (admin.ch).
(letzter Zugriff: 30.8.2023).

Buschoff Schulze, K.; Conen, W.; Schipper, J. (2017). Solo-Selbststandigkeit — eine prekéire Be-
schaftigungsform? In: WSI-Mitteilungen. URL: https://www.wsi.de/data/wsi-
mit 2017 01 schulze buschoff.pdf (letzter Zugriff: 30.8.2023).

Caritas (2023). Wirdige Existenzsicherung fiir alle. Caritas- Positionspapier. 02 23 Positions-
papier Existenzsicherung DE 0.pdf (caritas.ch) (letzter Zugriff: 30.8.2023).

Dittmann, J.; Miller-Hermann, S.; Knopfel, C. (2016). Arbeitsmarkt, Prekarisierung und Ar-
mut in Basel-Stadt. Entwicklungen und Herausforderungen. Edition: Soziothek. Bern 2016.
https://www.soziothek.ch/arbeitsmarkt-prekarisierung-und-armut-in-basel-stadt#more.
(letzter Zugriff: 30.8.2023).

Ecoplan (2003). Prekare Arbeitsverhiltnisse in der Schweiz. Bern.

Ecoplan (2017). Die Entwicklung atypisch-prekarer Arbeitsverhéltnisse in der Schweiz. Nach-
folgestudie zu den Studien von 2003 und 2010, unter Beriicksichtigung neuer Arbeitsfor-
men. SECO-Publikation. Arbeitsmarktpolitik No. 48 (11. 2017).

Eichhorst, W.; Linckh, C. (2017). Solo-Selbststandigkeit in der Plattformékonomie. Wiso di-
rekt, Friedrich Ebert Stiftung — Wirtschaft und Sozialpolitik. 28/17. URLS:
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13669.pdf (letzter Zugriff: 30.8.2023).

Postulat 17.3203 (2017). Wer gilt als selbststandigerwerbend? Postulat, Giberwiesen von
FDP-Liberale Fraktion Philippe Nantermod am 17.3.2017. URL: 17.3203 | Wer gilt als selbst-
standigerwerbend? | Geschéft | Das Schweizer Parlament

Fuchs-Schiindeln, N. (2009). On preferences for being self-employed. In: Journal of Economic
Behavior & Organization 71, S. 162-171.

Greppi, S.; Giudici, F.; Marazza, C.; Marazzi, B.; Pons-Vignon, N. (2021). Gli indipendenti in
Svizzera. Composizione, protezione sociale, crisi pandemica. Project Report. Rapporto indi-
pendenti definitivo 18052021.pdf (supsi.ch) (letzter Zugriff: 30.8.2023).

48


https://sozialesicherheit.ch/de/selbststaendige-in-der-ahv/
https://sozialesicherheit.ch/de/selbststaendige-in-der-ahv/
https://www.akademie.de/de/wissen/gruenden-50-plus/best-ager
https://www.akademie.de/de/wissen/gruenden-50-plus/best-ager
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2021/20213281/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2021/20213281/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/kaderloehne-tiefloehne.html
https://www.wsi.de/data/wsimit_2017_01_schulze_buschoff.pdf
https://www.wsi.de/data/wsimit_2017_01_schulze_buschoff.pdf
https://cms.caritas.ch/sites/default/files/2023-07/02_23_Positionspapier_Existenzsicherung_DE_0.pdf
https://cms.caritas.ch/sites/default/files/2023-07/02_23_Positionspapier_Existenzsicherung_DE_0.pdf
https://www.soziothek.ch/arbeitsmarkt-prekarisierung-und-armut-in-basel-stadt#more
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13669.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173203
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173203
https://repository.supsi.ch/13498/1/Rapporto%20indipendenti%20definitivo_18052021.pdf
https://repository.supsi.ch/13498/1/Rapporto%20indipendenti%20definitivo_18052021.pdf

Hessels, J.; Rietveld, C. A.; van der Zwan, P. (2017). Self-employment and workrelated stress:
The mediating role of job control and job demand. In: Journal of Business Venturing 32, S.
178-196.

Hiinefeld, L. (2018). Atypische Beschéftigung und psychische Gesundheit. in: Arbeitsmedizin,
Sozialmedizin, Umweltmedizin : ASU, Zeitschrift flir medizinische Pravention, Volume 53,
Ausgabe Dezember 2018 2018. Seiten 32-37, Projektnummer: F 2353.

Kottwitz, M.U.; Otto, U.; Hinefeld, L. (2019). Belastungsfaktoren, Ressourcen und Beanspru-
chungen bei Soloselbststiandigen und Mehrfachbeschéftigten. Abschlussbericht zum Projekt
F 2371. 1. Auflage, Dortmund/Berlin/Dresden. doi:10.21934/baua:bericht20190725 (online)
www.baua.de/dok/8821304 (letzter Zugriff: 30.8.2023).

Meier, P. (2022). Medienmitteilung vom 3. Juni 2022: Urteile zu Fahrdienst “Uber” und Es-
senslieferdienst “Uber Eats”. URL: https://swissblawg.ch/2022/06/medienmitteilung-vom-3-
juni-2022-urteile-zu-fahrdienst-uber-und-essenslieferdienst-uber-eats.html (letzter Zugriff:
25.7.2023).

Meyer, R.; Meyer, D. (2020). Die neuen Selbststandigen 2020. Forschungsbericht. Fachhoch-
schule Nordwestschweiz. Institut fir Unternehmensfiihrung edition gesowip. Basel. In: for-
schungsbericht-neue-selbstaendige-2020.pdf (fhnw.ch) (letzter Zugriff: 25.7.2023).

Otto, K.; Korek, S.; Baethge, A., (2010). Veranderungen in der Arbeitswelt: Gestaltungansatze
und Interventionsmoglichkeiten aus Sicht der Arbeits- und Organisationspsychologie. Verhal-
tenstherapie & Psychosoziale Praxis 42, S. 975-986.

Parli, K. (2021). Soziale Absicherung von Kulturschaffenden Im Auftrag von Suisseculture
Sociale und der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia. In: Microsoft Word - Absicherung Kultur-
schaffende Bericht Schlussbericht 210623 de (visarte.ch) (letzter Zugriff: 03.10.2023).

Salvi, M.; Schnell, P. (2021). Wo bleibt der Boom der Solo-Selbststandigen? Die «gig eco-
nomy» ist Giberall sichtbar — ausser in der Beschaftigungsstatistik. In: Wo bleibt der Boom der
Solo-Selbststandigen? - Avenir Suisse (avenir-suisse.ch) (letzter Zugriff: 30.8.2023).

Softgarden (2023). Selbststandigkeit als berufliche Alternative. Studie URL: https://softgar-
den.com/de/blog/trend-selbststaendigkeit/ (letzter Zugriff: 25.7.2023).

Stam, K.; Sieben, I.; Verbakel, E.; de Graaf, P. M. (2016). Employment status and subjective
well-being: the role of the social norm to work. In: Work, Employment & Society 30, S. 309-
333.

Startup-Ticker (2023). Basel-Stadt investiert in Startup-Forderung. URL: Basel-Stadt investiert
in Startup-Forderung (startupticker.ch) (letzter Zugriff: 30.8.2023).

Statistisches Amt Basel-Stadt (2023). Ausgabe 2023. Sozialkennzahlen.

Syndicom (2022). Eine Auftragslosenversicherung fur Selbststandige. URL: https://syndi-
com.ch/branchen/visuelle-kommunikation/alvfuerselbstaendige/ ((letzter Zugriff:
30.8.2023).

Institut Arbeit und Qualifikation der Universitat Duisburg-Essen (2019). Selbststandige und
Solo-Selbststandige 1991 — 2019. https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-ak-
tuell/ Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV69.pdf (letzter Zugriff:
25.7.2023).

49


http://www.baua.de/dok/8821304
https://swissblawg.ch/2022/06/medienmitteilung-vom-3-juni-2022-urteile-zu-fahrdienst-uber-und-essenslieferdienst-uber-eats.html
https://swissblawg.ch/2022/06/medienmitteilung-vom-3-juni-2022-urteile-zu-fahrdienst-uber-und-essenslieferdienst-uber-eats.html
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/hsw/media-newsroom/media/forschungsbericht-neue-selbstaendige-2020.pdf
https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/hsw/media-newsroom/media/forschungsbericht-neue-selbstaendige-2020.pdf
https://visarte.ch/wp-content/uploads/2021/07/Absicherung_Kulturschaffende_Bericht_Schlussbericht_210624_de.pdf
https://visarte.ch/wp-content/uploads/2021/07/Absicherung_Kulturschaffende_Bericht_Schlussbericht_210624_de.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/wo-bleibt-der-boom-der-solo-selbstaendigen/
https://www.avenir-suisse.ch/wo-bleibt-der-boom-der-solo-selbstaendigen/
https://softgarden.com/de/blog/trend-selbststaendigkeit/
https://softgarden.com/de/blog/trend-selbststaendigkeit/
https://www.startupticker.ch/en/news/basel-stadt-investiert-in-startup-foerderung
https://www.startupticker.ch/en/news/basel-stadt-investiert-in-startup-foerderung
https://syndicom.ch/branchen/visuelle-kommunikation/alvfuerselbstaendige/
https://syndicom.ch/branchen/visuelle-kommunikation/alvfuerselbstaendige/
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV69.pdf
https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV69.pdf

WBF [Eidgendssischen Departement fiir Wirtschaft, Bildung und Forschung] (2023). Selbst-
standigkeit: ein Leitfaden. URL: https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wis-
sen/kmu-gruenden/firmengruendung/erste-schritte/selbstaendigkeit-schweiz-leitfaden.html
(letzter Zugriff: 30.8.2023).

Widmer, R.; Schmid, H. (2000). Arbeitslosenversicherung fiir Selbststandigerwerbende. Kurz-
gutachten erstellt im Auftrag des Seco. Méarz 2000.

50


https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden/firmengruendung/erste-schritte/selbstaendigkeit-schweiz-leitfaden.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden/firmengruendung/erste-schritte/selbstaendigkeit-schweiz-leitfaden.html

	1 Einleitung
	1.1 Ausgangslage und Auftrag der Studie
	1.2. Gliederung des Berichts

	2 Forschungsstand und sozialpolitischer Diskussionsstand zur Soloselbstständigkeit
	2.1 Erwerbsarbeit, Beschäftigungsverhältnisse und Selbstständigkeit im Wandel
	2.1.1 Bedeutungszunahme des Dienstleistungssektors
	2.1.2 Bedeutungsrückgang des Normalarbeitsverhältnisses
	2.1.3 Beschäftigungspolitische Flexibilisierung und neue Geschäftsmodelle
	2.1.4 Alte und neue Berufsfelder für Soloselbstständige

	2.2 Sozioökonomische Charakteristika von Soloselbstständigen
	2.2.1 Finanzielle Situation und Einkommensarmut
	2.2.2 Soziodemographischer Status
	2.2.3 Arbeitsbedingungen und Gesundheitsbelastung

	2.3 Sozialpolitische Diskussionen
	2.3.1 Scheinselbstständigkeit
	2.3.2 Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und Unfall
	2.3.3 Altersabsicherung
	2.3.4 Soziale Existenzsicherung
	2.3.5 Empfehlungen der OECD zum Sozialschutz von Selbstständigen


	3 Umfang und Struktur der Soloselbstständigkeit in Basel und der Schweiz
	3.1 Wirtschaftsstandort Basel-Stadt
	3.2 Entwicklung in der Anzahl Selbstständiger
	3.3 Sonderauswertung des Branchenprofils Soloselbstständiger in Basel-Stadt

	4. Was Soloselbstständigkeit bedeutet – Ergebnisse der qualitativen Befragung
	4.1 Wege in und Motive für die Selbstständigkeit
	4.2 Herausforderungen in der Selbstständigkeit
	4.3 Erleben der Corona-Pandemie
	4.4 Verbesserungen in der Unterstützung

	5. Soloselbstständigkeit im Kontext staatlicher und nicht staatlicher Akteure – Expert:inneninterviews
	5.1 Ausgleichskasse Basel-Stadt
	5.2 Amt für Arbeitslosenversicherung
	5.3 Sozialhilfe
	5.4 Budget- und Schuldenberatung Plusminus Basel

	6. Fazit
	6.1 Zusammenfassung
	6.2 Ansätze zur Verhinderung und Bekämpfung prekärer Soloselbstständigkeit

	7. Literatur

